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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Einigen Wirbel verursachte eine Vorlage der RK-N, die auf die Einführung einer
Verfassungsgerichtsbarkeit zielte und auf zwei parlamentarische Initiativen Studer
(evp, AG) und Müller-Hemmi (sp, ZH) zurückging. Im konkreten Fall soll das
Bundesgericht Bundesgesetze auf ihre Übereinstimmung mit der Verfassung
kontrollieren können. In der im Februar gestarteten Vernehmlassung äusserten sich die
SVP und die FDP ablehnend. Die SP und die Grünen sowie Anwälte, Richter und 12
Kantone, und etwas später auch der Bundesrat befürworteten den Ausbau. Wurde auf
der einen Seite eine Justizialisierung der Politik und das Ende der direkten Demokratie
befürchtet, hob die andere Seite die bis jetzt nicht gewährleistete Normenhierarchie
und die Stärkung des Menschen- und Grundrechtschutzes hervor. Mit 13 zu 10 Stimmen
bei zwei Enthaltungen empfahl die Kommission schliesslich, Artikel 190 zu streichen,
der die Unanfechtbarkeit der Bundesgesetze begründet. Die grosse Kammer folgte im
Dezember ihrer Kommission und nahm den Antrag mit 94 zu 86 Stimmen an. In der
kleinen Kammer wurde das Geschäft im Berichtsjahr nicht mehr behandelt. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.12.2011
MARC BÜHLMANN

Rechtsordnung

Strafrecht

Um Straftaten aufzuklären, werden oft Polizeibeamte in das kriminelle Umfeld
eingeschleust. Solche als verdeckte Ermittlungen bezeichnete Massnahmen waren bis
zum Inkrafttreten der Strafprozessordnung 2011 im Bundesgesetz über verdeckte
Ermittlungen (BVE) geregelt. In seiner ständigen Praxis hielt das Bundesgericht fest,
dass nur verdeckte Ermittlungen von gewisser Intensität und Dauer unter diese
Regelungen fielen, einfache Lügen oder einfache Scheinkäufe jedoch keine gerichtliche
Bewilligung bräuchten. 2008 änderte das Bundesgericht seine Meinung und stellte
fortan jede verdeckte Ermittlung unter die Regelung des BVE (6B 777/2007 Erw. 3.6.4).
Diese Praxisänderung konnte nicht mehr in die neue Strafprozessordnung
aufgenommen werden. Damit ergab sich, dass für die präventive verdeckte Ermittlung
und für selbstständige, polizeiliche verdeckte Ermittlung seit dem Inkrafttreten der
Strafprozessordnung keine gesetzliche Grundlage mehr im Bundesrecht bestand.
Scheinkäufe der Polizei im Drogenkleinhandel waren so fortan nicht mehr möglich. Um
diese Lücke zu beheben, reichte Nationalrat Jositsch (sp, ZH) 2008 eine
parlamentarische Initiative ein, welche die Wiedereinführung der engen Definition von
verdeckten Ermittlungen in der Strafprozessordnung fordert. Nach der Zustimmung
beider Rechtskommissionen (RK-NR und RK-SR) erarbeitete die Rechtskommission des
Nationalrates einen Entwurf zu einem Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung und
Fahndung. Dieser Entwurf sieht vor, dass der Begriff der verdeckten Ermittlung nur
noch jene Ermittlungshandlungen erfasst, bei denen Angehörige der Polizei nicht als
solche erkennbar sind und im Rahmen eines auf längere Dauer angelegten Einsatzes,
unter Verwendung einer durch falsche Urkunden abgesicherten Identität, in ein
kriminelles Milieu einzudringen versuchen, um besonders schwere Straftaten
aufzuklären. Massnahmen von minderer Art sollen neu als verdeckte Fahndungen
bezeichnet und separat in der Strafprozessordnung geregelt werden. Nicht geregelt
werden jedoch weiterhin die präventiven verdeckten Ermittlungen, da diese unter das
Polizeirecht und somit in den Kompetenzbereich der Kantone fallen. Die vom Bundesrat
beantragte Änderung, dass nicht nur aktives, sondern auch passives, täuschendes
Verhalten unter die neue Regelung fallen sollte, wurde von beiden Kammern
angenommen und das Gesetz in der Wintersession von beiden Räten einstimmig
verabschiedet. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2012
NADJA ACKERMANN
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Privatrecht

Nationalrat Carlo Sommaruga (sp, GE) reichte während der Sondersession im April 2016
eine parlamentarische Initiative ein, mit der er im Gesetz eine klare Unterscheidung
zwischen Prozessanwältinnen und -anwälten einerseits und Geschäftsanwältinnen
und -anwälten andererseits verlangte. Niemand solle beide Tätigkeiten gemeinsam
ausüben dürfen und nur Prozessanwälte sollten durch das Berufsgeheimnis geschützt
werden. Laut Sommaruga hätten die Panama Papers gezeigt, dass es die doppelte
Funktion als Prozess- und Geschäftsanwalt oder -anwältin leicht mache, sich auf das
Berufsgeheimnis zu berufen, um vor Straf-, Zivil- oder Verwaltungsbehörden nicht über
Sachverhalte aussagen zu müssen. Bei ihrer Vorprüfung kam die RK-NR zum Schluss,
dass das Anliegen zu vage und nur schwer bzw. gar nicht umsetzbar sei, da in der
Schweiz die meisten Anwältinnen und Anwälte gleichzeitig eine
Rechtsberatungstätigkeit und eine Rechtsvertretungsfunktion ausübten. Sie beantragte
ihrem Rat deshalb, der Initiative keine Folge zu geben. Die grosse Kammer folgte diesem
Antrag und sprach sich mit 137 zu 51 Stimmen bei einer Enthaltung gegen die Initiative
aus. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2018
ELIA HEER

Grundrechte

Mit einer parlamentarischen Initiative, eingereicht im März 2016, forderte Nationalrat
Yves Nidegger (svp, GE), die Anpassung von Art. 261bis StGB, der unter anderem die
Leugnung von Völkermord unter Strafe stellt. Die Nennung von Völkermord solle
entweder gestrichen oder durch den Zusatz «Völkermord, der von einem zuständigen
internationalen Gerichtshof anerkennt ist» präzisiert werden. Nidegger begründete
seine Forderung mit dem Fall Perinçek, in dem der EGMR die Schweiz im
Zusammenhang mit Art. 261bis StGB wegen Verletzung der Meinungsfreiheit verurteilt
hatte. Mit der vorgeschlagenen Anpassung sollen nicht mehr die Schweizer Gerichte
entscheiden müssen, was als Völkermord gilt.
Die RK-NR gab der Initiative im Mai 2017 Folge. Einige Monate später sprach sich
allerdings die RK-SR einstimmig gegen den Beschluss ihrer Schwesterkommission aus,
weil sie befand, der EGMR sei in seinem Urteil nicht zum Schluss gekommen, dass die
Kriminalisierung der Völkermordleugnung in Art. 261bis StGB als solche ein Problem
darstelle, sondern dass die Bestimmung im konkreten Fall vom Bundesgericht falsch
angewendet worden sei. Die RK-SR wollte den Artikel deshalb nicht grundsätzlich
infrage stellen. Infolgedessen lenkte die Mehrheit der RK-NR auf die Position der
ständerätlichen Kommission ein und beantragte ihrem Rat nun mit 15 zu 8 Stimmen, der
Initiative keine Folge zu geben. Der Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2018
seiner Kommissionsmehrheit und verwarf die Initiative mit 123 zu 67 Stimmen. Zu den
Befürworterinnen und Befürwortern aus der SVP-Fraktion hatten sich nur gerade zwei
Freisinnige gesellt. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2018
ELIA HEER

Bei einer Verletzung der EMRK muss der verurteilte Staat den Zustand für das Opfer so
wiederherstellen, wie wenn keine Verletzung begangen worden wäre (sog. Restitutio in
integrum). In der Schweiz wird dazu das vom EGMR erfolgreich angefochtene
Bundesgerichtsurteil revidiert und – falls das Opfer zu Unrecht strafrechtlich verurteilt
wurde – die betroffene Person freigesprochen und der zu Unrecht erstellte
Strafregistereintrag gelöscht. Falls die Schweiz jedoch die Verletzung der EMRK von sich
aus anerkennt und sich für eine Entschädigung des Opfers einsetzt, kann die
Beschwerde vor dem EGMR zurückgezogen und so eine Verurteilung der Schweiz
verhindert werden. In diesem Fall bietet das geltende Recht jedoch keine Möglichkeit,
den unrechtmässig erstellten Strafregistereintrag vor Ablauf der gesetzlichen Frist zu
löschen, da das Bundesgerichtsgesetz den dazu nötigen Freispruch nur bei einer
Verurteilung durch den EGMR zulässt. Um ihren unrechtmässigen Strafregistereintrag
löschen zu lassen, muss die betroffene Person folglich den Prozess vor dem EGMR bis
zur Verurteilung der Schweiz fortsetzen, auch wenn beide Parteien auf diese verzichten
könnten. Um diese Lücke im Bundesgerichtsgesetz zu schliessen, gaben die
Rechtskommissionen beider Räte im November 2017 bzw. im April 2018 einer
entsprechenden parlamentarischen Initiative Nidegger (svp, GE) einstimmig Folge. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.04.2018
KARIN FRICK
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Das Anliegen der parlamentarischen Initiative Nidegger (svp, GE), das
Bundesgerichtsgesetz dahingehend anzupassen, dass eine Restitutio in integrum auch
bei einer gütlichen Einigung zwischen der Schweiz und dem EGMR – d.h. wenn die
Schweiz vor dem Gerichtshof anerkennt, dass sie eine Menschenrechtsverletzung
begangen hat und dieser im Gegenzug auf eine Verurteilung der Schweiz verzichtet –
ermöglicht wird, war in den Entwurf zum revidierten Bundesgerichtsgesetz
aufgenommen und vom Erstrat im Frühling 2019 gutgeheissen worden. Allerdings war
der Zweitrat im Dezember 2019 nicht auf die Vorlage eingetreten, weshalb sich die
Umsetzung der parlamentarischen Initiative verzögerte. Der Nationalrat verlängerte
deren Behandlungsfrist im Frühling 2020 daher um zwei Jahre. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.03.2020
KARIN FRICK

Nachdem die eidgenössischen Räte die Revision des Bundesgerichtsgesetzes, im Zuge
deren auch die parlamentarische Initiative Nidegger (svp, GE) zur Restitutio in integrum
umgesetzt worden wäre, in der Frühjahrssession 2020 versenkt hatten, nahm sich die
RK-NR dem Anliegen wieder an und präsentierte im Februar 2021 einen eigenen
Entwurf zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative. Sie übernahm die nötige
Anpassung am Bundesgerichtsgesetz aus der gescheiterten Vorlage, wo diese
unbestritten gewesen war. Damit sollen ein EMRK-widriges Bundesgerichtsurteil in
Zukunft auch dann revidiert und ein darauf gestützter Strafregistereintrag gelöscht
werden können, wenn das Verfahren vor dem EGMR nicht mit einer Verurteilung der
Schweiz, sondern mit einer gütlichen Einigung endet. Der Bundesrat unterstützte das
Vorgehen der Kommission und beantragte den Räten die Zustimmung zum Entwurf. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.02.2021
KARIN FRICK

Der Nationalrat stimmte in der Sommersession 2021 als Erstrat einstimmig der
Anpassung des Bundesgerichtsgesetzes und weiterer Verfahrensgesetze zu, sodass
auch gütliche Einigungen zwischen der Schweiz und der beschwerdeführenden Partei
vor dem EGMR zu einer Revision des angefochtenen Bundesgerichtsurteils und einer
sogenannten Restitutio in integrum führen können. Bisher war dies nur nach einer
Verurteilung der Schweiz durch den EGMR möglich. In der darauffolgenden
Herbstsession passierte der völlig unbestrittene Entwurf, der auf eine parlamentarische
Initiative Nidegger (svp, GE) zurückging, auch den Zweitrat oppositionslos und wurde in
den Schlussabstimmungen einstimmig angenommen. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2021
KARIN FRICK

Kriminalität

Mit knappem Mehr (69:62) gab der Nationalrat auf Antrag seiner vorberatenden
Kommission einer parlamentarischen Initiative Carobbio (sp, TI) Folge, welche verlangt,
dass Schmier- oder Bestechungsgelder grundsätzlich nicht mehr als
Geschäftsunkosten steuerlich abziehbar sind. Die heutige Rechtslage basiert auf einem
Bundesgerichtsentscheid und einem darauf gestützten Kreisschreiben der
Eidgenössischen Steuerverwaltung aus dem Jahre 1946. Danach sind derartige
Zahlungen steuerlich absetzbar, wenn sie vom Empfänger als Einnahmen deklariert sind
und ihre geschäftliche Notwendigkeit nachgewiesen ist. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.1995
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

In der Begründung seiner parlamentarischen Initiative warnte Jean-Luc Addor (svp, VS)
explizit vor einer parlamentarischen Initiative der Grünen Fraktion. Er selber verlange
eine gerichtliche Kontrolle von Notrecht durch das Bundesgericht, wenn gegen
notrechtliche Beschlüsse des Bundesrats Beschwerde eingereicht werde. Im Gegensatz
dazu fordere der Vorstoss der Grünen Fraktion die Kontrolle nicht nur von
bundesrätlichen, sondern auch von parlamentarischen Notverordnungen durch das
Bundesgericht, was eine «gefährliche Büchse der Pandora» öffne, weil dadurch die
Balance zwischen den Gewalten ausgehebelt würde. Es sei richtig, dass es in der
Schweiz keine Verfassungsgerichtsbarkeit gebe – dieser Idee käme die von den Grünen
geforderte abstrakte Normenkontrolle durch das Bundesgericht aber sehr nahe. Die
Bundesversammlung als oberste Gewalt wähle die Judikative und könne deshalb von
dieser eben nicht kontrolliert werden. Dieser Grundsatz gelte aber eigentlich nicht für
die Exekutive. Hier herrsche eine Lücke im Bundesrecht. «Bürgerinnen und Bürger, die
sich als Opfer von ungerechtfertigten Verletzung ihrer Grundrechte sehen», hätten

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.10.2021
MARC BÜHLMANN
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heute nur die Möglichkeit, «die durch das Notrecht auferlegten Einschränkungen zu
missachten». Mit der Ermöglichung einer Beschwerde beim Bundesgericht gegen
Notrechtsbeschlüsse des Bundesrats könnte diese Lücke geschlossen werden. Mitte
Oktober 2021 zog Addor seinen Vorstoss zurück. 10

Organisation der Bundesrechtspflege

Das Bundesgericht reagierte auf diesen Vorschlag negativ. Es bestätigte - freilich nur
dank dem Stichentscheid des Präsidenten - seine Gegnerschaft zu einer Erhöhung der
Richterzahl und schlug stattdessen eine Heraufsetzung der Streitwertgrenzen und die
Einführung von Vorprüfungsinstanzen vor - also genau jene Punkte, welche 1990 zum
Scheitern der Gesetzesrevision in der Volksabstimmung geführt hatten. Der Bundesrat
sprach sich in seiner Stellungnahme aus politischen Gründen gegen diese Vorschläge
der Bundesrichter aus. Er lehnte aber auch die von der GPK beantragte personelle
Aufstockung ab, da diese "Bequemlichkeitslösung" den Weg für eine umfassende
Strukturreform verbauen würde. Als einzige Sofortmassnahme schlug er vor, auf dem
Budgetweg zusätzliche juristische Assistentenstellen zu bewilligen. Der Ständerat liess
sich davon nicht überzeugen; er trat auf die parlamentarische Initiative seiner GPK ein
und erhöhte die gesetzlich festgelegte Richterzahl von 30 auf maximal 36. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.1994
HANS HIRTER

Die GPK des Ständerats liess sich von diesem Ratschlag aber nicht beeindrucken und
beantragte mit einer parlamentarischen Initiative eine Erhöhung der Richterzahl um
maximal sechs. Mit dieser Aufstockung soll eine dritte öffentlichrechtliche Abteilung
geschaffen werden, um sicherzustellen, dass es auch in der Zeit bis zum Inkrafttreten
der angestrebten Totalrevision des Gesetzes über die Bundesrechtspflege zu keinen
verfassungswidrigen Verzögerungen der Rechtssprechung kommt. Die entstehenden
Kosten sollen kompensiert werden durch eine Reduktion der Zahl der nebenamtlichen
Richter, deren quantitative Leistung nach Ansicht des Bundesgerichts heute ohnehin
nicht in allen Fällen befriedigend ist. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.1994
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich mit der im Vorjahr vom Ständerat auf Antrag seiner
Staatspolitischen Kommission beschlossenen Erhöhung der Zahl der Bundesrichter um
maximal sechs. Lediglich die Fraktionen der SP, der GP und LdU/EVP konnten sich für
diesen Vorschlag erwärmen. Von den Gegnern wurde einerseits das Ansteigen der
Geschäftslast in Frage gestellt und auf die Rationalisierungsmassnahmen verwiesen,
welche das Gericht ergriffen hat. Andererseits wurde betont, dass das Problem der
Qualitätssicherung der Rechtssprechung nicht über einen Personalausbau, sondern
über Zugangsrestriktionen gelöst werden müsste. Der Rat beschloss mit 93:48 Stimmen
Nichteintreten. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.02.1995
HANS HIRTER

Die Überlastung des Bundesgerichts blieb im Parlament weiterhin ein Thema. Mit 19 zu
12 Stimmen widerrief der Ständerat die von ihm vor zwei Jahren beschlossene
Erhöhung der Bundesrichterzahl. Er folgte damit gegen den einstimmigen Antrag seiner
Kommission der Empfehlung des Bundesrats und dem letztjährigen Entscheid des
Nationalrats. Bundesrat Koller bekämpfte die Erhöhung der Richterzahl mit dem
Argument, dass dies eine reine Symptomtherapie wäre. Sinnvolle Abhilfe könne nur mit
strukturellen Reformen, wie etwa der Einführung von Zulassungsbeschränkungen
geschaffen werden. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.1996
HANS HIRTER

Nach Ansicht der Geschäftsprüfungskommissionen beider Parlamentskammern müssen
das Bundsgericht in Lausanne und das Bundesversicherungsgericht in Luzern mit
dringlichen Massnahmen entlastet werden. Da die vom Bundesrat geplante
Totalrevision des Gesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, welche die
Umsetzung des Verfassungsreformpakets Justizreform darstellt, kaum vor dem Jahr
2002 in Kraft treten kann, schlugen sie mit einer parlamentarischen Initiative eine
Reihe von politisch unbestrittenen Neuerungen vor, über welche sofort beschlossen
werden könnte. Die einzelnen Vorschläge hatten die Kommissionen in enger
Zusammenarbeit mit den beiden Gerichten aufgestellt. Der Bundesrat erklärte sich mit
diesem Vorgehen und den vorgeschlagenen Sofortmassnahmen grundsätzlich
einverstanden. Er betonte, dass die Vorschläge mit dem in seinem Auftrag von Experten

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.1999
HANS HIRTER
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ausgearbeiteten Vorentwurf im Einklang stehen würden. Bei einigen Massnahmen
würde er aber eine Realisierung im Rahmen der Totalrevision vorziehen, bei einer
andern (Erledigung von Prozessen auf dem Zirkularweg), lehnte er den Vorschlag der
GPK ab. Diese hatte beantragt, dass Prozesse nicht nur bei Einstimmigkeit der Richter,
sondern auch bei Mehrheitsentscheiden auf diese Weise durchgeführt werden
können. 15

Die Justizreform wird zwar durch den Ausbau der Vorinstanzen, was allerdings noch
durch die Kantone umgesetzt werden muss, eine gewisse Entlastung der
Bundesgerichte bringen, an ihrer chronischen Überlastung aber nichts Grundsätzliches
ändern. Als Zweitrat hiess deshalb auch der Nationalrat die mit parlamentarischen
Initiativen (99.440 / 99.441) der GPK beider Räte geforderten dringlichen Massnahmen
zur Entlastung des Bundesgerichts in Lausanne und des Bundesversicherungsgerichts
in Luzern gut. Am meisten umstritten war wie bereits in der kleinen Kammer die von der
GPK und dem Bundesrat vorgeschlagene Abschaffung der umfassenden materiellen
Prüfungspflicht des Sozialversicherungsgerichts, gegen welche vor allem Behinderten-
und Patientenorganisationen sowie Gewerkschaften protestierten. Der Nationalrat
lehnte diese Abschaffung ab. Nachdem der Ständerat in dieser Frage in der
Differenzbereinigung nachgegeben hatte, konnten die Entlastungsmassnahmen in der
Sommersession verabschiedet werden. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.2000
HANS HIRTER

Die Rechtskommission des Ständerates reichte im Februar eine parlamentarische
Initiative für die genaue Festlegung der Zahl der Bundesrichter in Lausanne und Luzern
(Bundesversicherungsgericht) ein. Das Gesetz spricht von 35-45 Richtern; die
Kommission schlug nach eigenen Bedarfsabschätzungen 38 ordentliche und 19
nebenamtliche Richter vor, also eine Reduktion gegenüber den heute je 41
ordentlichen resp. nebenamtlichen Richtern. Da sich die von der Reform der
Bundesrechtspflege erwarteten Entlastungen noch nicht genau abschätzen lassen, soll
diese Regelung bis zum Jahr 2011 gelten. Die Reduktion soll bei der Neubesetzung der
Gerichte im Jahr 2008 erfolgen, wobei bis zu diesem Zeitpunkt frei werdende Stellen
nicht mehr ersetzt würden. Der Bundesrat war damit grundsätzlich einverstanden, ging
aber von noch stärkeren Entlastungswirkungen der Reformen aus (Schaffung eines
Bundesstrafgerichts, organisatorische Zusammenlegung der Gerichte von Lausanne und
Luzern, Erschwerung des Zugangs für Kläger) und schlug deshalb nur 36 ordentliche
Richterstellen vor. Beim Abbau über die Nichtersetzung von Vakanzen beantragte er
eine gewisse Flexibilität. So soll darauf verzichtet werden, wenn die sprachliche oder
fachliche Zusammensetzung des Gerichts dadurch so stark verändert würde, dass seine
Funktionsfähigkeit nicht mehr garantiert wäre. Das Bundesgericht hingegen sprach sich
strikte gegen eine Reduktion der heute 41 ordentlichen Richterstellen aus. Seiner
Meinung nach wäre eine qualitativ hochstehende Gerichtstätigkeit bei einem Abbau
nicht mehr gewährleistet.

Der Ständerat beriet die Vorschläge bereits in der Märzsession. Er folgte seiner
Kommission und entschied sich für 38 Richter; einen Antrag Pfisterer (fdp, AG), die Zahl
bis 2014 bei 41 zu belassen, scheiterte deutlich. Auf Antrag seiner Kommission
beschloss der Rat zudem, dass das Bundesgericht umfassend und detailliert
Rechenschaft über die Art, den Umfang und den zeitlichen Aufwand der
Arbeitsaktivitäten jedes seiner Mitglieder abzulegen habe, um eine Grundlage für
Optimierungsmöglichkeiten zu erhalten.

Die Rechtskommission des Nationalrats zweifelte an den Annahmen der kleinen
Kammer über die zukünftige Geschäftslast, welche die Basis für den Abbauentscheid
gebildet hatten. Sie schlug vor, es bis Ende 2011 bei den gegenwärtigen 41 Richtern zu
belassen und dann, in Kenntnis der Auswirkungen der Gerichtsreform, allfällige
Reduktionen vorzunehmen. In der Abstimmung im Nationalrat unterlag dieser von der
Linken und der Hälfte der CVP unterstützte Vorschlag knapp mit 91 zu 87 Stimmen
gegenüber der von der SVP und der nahezu geschlossenen FDP befürworteten Lösung
des Ständerats (38 Richter). Die Pflicht zur detaillierten Rechenschaftsablage über den
Arbeitsaufwand ging dem Nationalrat zu weit. In einer Kompromisslösung einigten sich
die beiden Kammern darauf, dass das Gericht dem Parlament zwar Rechenschaft über
seinen Aufwand abzulegen hat. Verlangt werde aber nicht eine vollständige und
detaillierte Aufwanderfassung, sondern nur Informationen, welche das Parlament für
seine Entscheide benötigt. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.2006
HANS HIRTER
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Die SVP hatte ihren Ärger über die im Herbst 2007 veröffentlichten Berichte der GPK
und einer von dieser gebildeten Subkommission über die Umstände der Demission von
Bundesanwalt Valentin Roschacher noch nicht überwunden. Die in diesen Texten und
in mündlichen Äusserungen enthaltenen Verdächtigungen und Anschuldigungen
gegenüber dem damaligen Vorsteher des EJPD, Bundesrat Blocher, und überhaupt das
Vorgehen dieser Kommissionen, stellten nach den Worten des SVP-Fraktionschefs
Baader (BL) einen „der grössten Skandale der Geschichte des Schweizer Parlamentes“
dar. Dieses Vorgehen müsse deshalb von einer Parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK) restlos aufgeklärt werden. Das Parlament lehnte die
Einsetzung einer PUK mit 109 zu 51 Stimmen ab. Alt-Bundesrat Blocher reichte im
September auch noch eine Strafklage gegen die beteiligten Angestellten der
Bundesanwaltschaft und einzelne GPK-Mitglieder ein. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2008
HANS HIRTER

Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Vorjahr das Parlament um die Bewilligung von
sechs zusätzlichen Richterstellen ersucht. Im massgeblichen Gesetz ist ein Bereich von
50 bis 70 Stellen genannt, in der Ausführungsverordnung ist die Anzahl aber auf 64
fixiert. Das mit der Oberaufsicht über das Bundesverwaltungsgericht betraute
Bundesgericht erachtete in der aktuellen Konsolidierungsphase dieser neuen Instanz
die Aufstockung um eine italienischsprachige Richterstelle zur Bewältigung der
Pendenzen im Asylbereich als ausreichend. Die Rechtskommission des Ständerats
hatte zuerst nur eine auf zwei Jahre befristete Stelle genehmigen wollen. Da dies
rechtlich nicht möglich war, beantragte es dem Plenum mit einer parlamentarischen
Initiative, die Zahl der ordentlichen Vollzeitrichterstellen von 64 auf 65 aufzustocken,
was auch der Bundesrat unterstützte. Eine linke Kommissionsminderheit forderte eine
Erhöhung auf 67 Stellen, drang damit aber beim Parlament, das die Vorlage in der
Sommersession verabschiedete, nicht durch. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2009
HANS HIRTER

Ende August meldete das Bundesverwaltungsgericht neuen Personalbedarf an. Anlass
dazu war die grosse Anzahl von Beschwerden, die im Zusammenhang mit dem
Amtshilfegesuch der USA bei der Aufklärung von Steuerdelikten von Kunden der
schweizerischen Grossbank UBS zu erwarten waren. Um die UBS vor zivilrechtlichen
Klagen zu schützen, hatte sich die Schweiz in einem am 19. August unterzeichneten
bilateralen Abkommen verpflichtet, ein rund 4450 Konten betreffendes
Amtshilfegesuch der USA innert eines Jahres zu bearbeiten. Die für die Bewältigung
dieser Arbeit erforderlichen Richterstellen sollten jedoch nicht dauerhaft eingerichtet
werden. Da die rechtlichen Grundlagen für die Schaffung von befristeten
Richterstellen noch fehlen, beantragte die Rechtskommission des Nationalrats mit dem
Einverständnis ihrer Schwesterkommission der kleinen Kammer, eine entsprechende
Verordnung der Bundesversammlung und die Bewilligung von höchstens fünf
zusätzlichen, auf zwei Jahre befristeten Richterstellen. Eine aus Mitgliedern der SVP
gebildete Kommissionsminderheit bekämpfte diesen Vorschlag, der Bundesrat
unterstützte ihn. Der Nationalrat nahm die befristete Erhöhung der Richterzahl und die
zugrundeliegende Rechtsgrundlage gegen den Widerstand der SVP an. Nachdem auch
die kleine Kammer oppositionslos damit einverstanden war, konnte die Vorlage noch in
der Herbstsession verabschiedet werden. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2009
HANS HIRTER

Sowohl National- als auch Ständerat überwiesen die parlamentarische Initiative der
Rechtskommission des Nationalrats zur Besoldung der Richter des neu geschaffenen
eidgenössischen Patentgerichtes. Durch die beschlossene Zulage soll eine
Gleichstellung mit Richtern an anderen eidgenössischen Gerichten sowie die Grundlage
für die Rekrutierung geeigneter Kandidaten geschaffen werden. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2010
MARC BÜHLMANN

Im Rahmen des Strafbehördenorganisationsgesetzes befand das Parlament zudem über
zwei Verordnungen, die das Arbeitsverhältnis und die Besoldung des Bundesanwalts
und der Stellvertreter (10.441) sowie die Einzelheiten der Organisation und Aufgaben
der Aufsichtsbehörde (10.442) regeln sollten. Der Vorschlag der zuständigen
Kommission für Rechtsfragen des Ständerats wurde praktisch diskussionslos von
beiden Kammern übernommen. Für die Bundesanwaltschaft seien hinsichtlich
Arbeitsverhältnis und Besoldung die gleichen Regelungen anzuwenden wie für
Bundesrichter. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2010
MARC BÜHLMANN
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Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates (RK-NR) beantragte mittels
parlamentarischer Initiative, die befristete Verordnung zu den Richterstellen am
Bundesgericht in eine gleichlautende unbefristete Verordnung umzuwandeln. Konkret
ging es um die Festlegung der Anzahl der Richterstellen ab 1. Januar 2012, die
unverändert bei 38 vollamtlichen und 19 nebenamtlichen Stellen bleiben soll. Weder im
Nationalrat noch im Ständerat war die Vorlage umstritten. Sie wurde in beiden
Kammern einstimmig (mit 194 zu 0 bzw. mit 44 zu 0 Stimmen) angenommen. Der
Bundesrat und das Bundesgericht selber begrüssten die Verordnung. Dies auch
deshalb, weil die Geschäftslast des Bundesgerichtes in den letzten Jahren stabil
geblieben sei. Laut dem Geschäftsbericht des Bundesgerichtes gingen 2010 total 7'367
neue Fälle ein (2009: 7'189) und 7'424 Fälle konnten bearbeitet werden
(7'242) (11.002). 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
MARC BÜHLMANN

Eine parlamentarische Initiative der RK-NR betraf die Richterverordnung. Die
Berechnungsgrundlage für die Löhne der erstinstanzlichen Richterinnen und Richter
sollen laut dem Vorstoss dem System der Bundesverwaltung angepasst und deren
Höchstalter neu auf 68 Jahre festgelegt werden (bisher: 64 / 65 Jahre). Die
Änderungen wurden im Nationalrat einstimmig angenommen, die Beratungen im
Ständerat fanden im Berichtsjahr noch nicht statt. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.2011
MARC BÜHLMANN

Die Änderung der Richterverordnung, mit der die Berechnungsgrundlage der Löhne der
erstinstanzlichen Richterinnen und Richter dem System der Bundesverwaltung
angepasst und deren Höchstalter um 4 bzw. 3 Jahre auf 68 Jahre angehoben werden
soll, passierte auch die kleine Kammer ohne Opposition. Der parlamentarischen
Initiative der RK-NR wurde im Vorjahr bereits in der grossen Kammer einstimmig Folge
gegeben. Einzig Thomas Minder (parteilos, SH) machte sich im Ständerat erfolglos gegen
die automatische, jährliche Lohnerhöhung um 3% stark. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2012
MARC BÜHLMANN

Im Vorjahr hatte der Nationalrat knapp eine auf zwei parlamentarische Initiativen
Studer (evp, AG) und Müller-Hemmi (sp, ZH) (07.476) zurückgehende Vorlage der RK-N
gutgeheissen, die auf die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit zielt. Die Vorlage
war nach einigen Debatten im Rat und Diskussionen in der Presse von der SP, den
Grünen, Anwälten, Richtern sowie zwölf Kantonen, später dann auch vom Bundesrat
begrüsst worden, während FDP und SVP Opposition bekundet hatten. Im Berichtjahr
wurde das Geschäft in der kleinen Kammer behandelt. Diese hatte sich bereits bei der
Einreichung der beiden parlamentarischen Initiativen 2005 sehr schwer getan. In der
engagierten und langen Debatte ging es letztlich um die Frage, wer letztverbindlich
zuständig sein soll für die Konkretisierung von Verfassungsnormen. Eine
Kommissionsminderheit wollte diese Entscheidung politisch, also von den Institutionen
(direkte Demokratie, Parlament) fällen lassen und beantragte Nichteintreten. Die
Mehrheit der RK-S plädierte hingegen für eine juristische Letztentscheidung. Die sich
zu Wort meldenden Befürworter und Gegner der Vorlage gehörten unterschiedlichen
Lagern an und ein parteipolitischer Graben konnte nur bedingt ausgemacht werden.
Letztlich entschied sich die Mehrheit der kleinen Kammer mit 27 zu 17 Stimmen, nicht
auf die Vorlage einzutreten. Damit ging das Geschäft zurück an den Nationalrat, der
noch im Dezember über einen Minderheitenantrag der SVP, dem Ständerat zu folgen
und nicht auf die Vorlage einzutreten, befinden musste. Auch in der grossen Kammer
gab es gespaltene Fraktionen. Zwar stimmten die GP und die GLP geschlossen gegen
den Minderheitsantrag und die SVP geschlossen dafür, die CVP (19:7 für Nichteintreten),
die BDP (6:2), die FDP (18:5) und die SP (6:34 und 1 Enthaltung) waren sich jedoch nicht
einig. Mit 101 zu 68 Stimmen wurde der Minderheitsantrag schliesslich angenommen
und die auf eine achtjährige Vorlaufzeit zurückblickende Vorlage endgültig abgelehnt.
Die Debatte um die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit nahm damit ein
vorläufiges Ende, die Diskussion um den geeigneten Akteur für die Prüfung der
Vereinbarkeit von Volksinitiativen und Grundrechten war damit aber nicht vom Tisch. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2012
MARC BÜHLMANN
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Die Rechtskommission des Ständerates (RK-SR) stimmte im Berichtsjahr einer
parlamentarischen Initiative ihrer Schwesterkommission zu, mit der auf Begehren des
Bundesstrafgerichtes das Strafbehördenorganisationsgesetz geändert werden soll. Neu
soll das Bundesstrafgericht Vizepräsidien einrichten und über wichtige Fälle mit drei
Richterinnen und Richtern urteilen können. Der geplante Revisionsentwurf lag im
Berichtjahr noch nicht vor. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.08.2012
MARC BÜHLMANN

Im Mai reichte die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates (RK-SR) eine
parlamentarische Initiative ein, mit der Rechtsgrundlagen für Abgangsentschädigungen
für von der Bundesversammlung gewählte Personen geschaffen werden sollen. Solche
Grundlagen fehlen für Richterinnen und Richter der erstinstanzlichen Bundesgerichte,
für Bundesanwältinnen und -anwälte sowie für stellvertretende Bundesanwältinnen und
-anwälte. Das Wiederwahlverfahren soll zudem so angepasst werden, dass Entscheide
spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer gefällt werden können. Im
Berichtsjahr beschlossen beide RK Zustimmung. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.08.2012
MARC BÜHLMANN

Eine parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion wollte die parlamentarische Arbeit in
Bezug auf die eidgenössischen Gerichte stärken. Der Vorstoss hätte die
Gerichtspräsidenten immer dann zu persönlichen Anhörungen verpflichtet, wenn die
Kommissionen Erlasse diskutieren, welche die Zuständigkeit, Organisation oder
Verfahren der eidgenössischen Gerichte tangiert. Die Kommission für Rechtsfragen des
Nationalrates hatte noch 2011 – nach Anhörung des Bundesgerichtspräsidenten, der das
Anliegen befürwortete – empfohlen, der Initiative Folge zu geben. Die ständerätliche
Schwesterkommission entschied dann aber einstimmig gegen das Ansinnen. Sie
monierte, dass die Sitzungsteilnahmepflicht zu weit gehe und gar ein Problem für die
Gewaltentrennung darstellen könne. In der Folge schloss sich die nationalrätliche
Kommission im Sommer des Berichtsjahres dieser Begründung an. Ihrer mit 17 zu 7
Stimmen beschlossenen Empfehlung, der Initiative keine Folge zu geben, folgte der
Nationalrat in der Herbstsession gegen die geschlossene SVP-Fraktion und drei BDP-
Stimmen mit 124 zu 52. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.09.2012
MARC BÜHLMANN

Kein parlamentarisches Nachspiel hatte der so genannte Fall Ramos. Der in den USA
verurteilte Jose Manuel Ramos war vom ehemaligen Bundesanwalt Roschacher als
Vertrauensperson eingesetzt worden, um Geldwäschereifälle aufzudecken. Die
Hinweise von Ramos, die aufwändige Untersuchungen evozierten, führten jedoch alle
ins Leere. Zwar hatte die GPK diesen Fall 2007 mit einem Untersuchungsbericht
abgeschlossen, Geri Müller (gp, AG) wollte jedoch mit einer parlamentarischen Initiative
eine parlamentarische Untersuchungskommission einsetzen, die diesen Fall neu und
vor dem Hintergrund neuer Informationen noch einmal untersuchen sollte. Der GPK
seien Informationen vorenthalten worden. Im Nationalrat wurde dem Anliegen
allerdings nicht Folge gegeben. Müller fand lediglich bei seiner eigenen und in der SVP-
Fraktion Unterstützung für sein Anliegen. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2012
MARC BÜHLMANN

Die Richterstellen des Bundesstrafgerichts waren Gegenstand eines Vorstosses der
Rechtskommissionen beider Kammern. Der parlamentarischen Initiative der RK-SR,
zwei Verordnungen auszuarbeiten, mit denen erstens die Zahl der nebenamtlichen
Richterstellen am höchsten Strafgericht auf höchstens drei festgelegt und zweitens die
Entschädigung der nebenamtlichen Richter und Richterinnen entsprechend der
Bestimmungen für nebenamtliche Richterstellen am Bundesgericht geregelt werden
soll, gaben beide Kommissionen ihre Zustimmung. Die beiden bereits vorliegenden
Verordnungen wurden vom Bundesrat grundsätzlich begrüsst, von den Räten im
Berichtsjahr jedoch noch nicht behandelt.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.10.2012
MARC BÜHLMANN

Im Berichtjahr gaben die Kommissionen für Rechtsfragen beider Kammern ihre
Zustimmung zu einer parlamentarischen Initiative der RK-N, die mit einer Änderung der
entsprechenden Verordnung die Zahl der Richterstellen am Bundesverwaltungsgericht,
das im Juni 2012 nach dreieinhalb Jahren Bauzeit in St. Gallen bezogen werden konnte,
von höchstens 65 auf höchstens 68 Vollzeitstellen erhöhen wollte. Das
Bundesverwaltungsgericht hatte aufgrund zunehmender Engpässe entsprechenden
Bedarf angemeldet. Für die Bestimmung der Anzahl Richter ist die Bundesversammlung

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2012
MARC BÜHLMANN
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zuständig, die dazu eine Verordnung erlässt. Das Bundesgericht, welches das
Bundesverwaltungsgericht beaufsichtigt, hatte allerdings Zweifel angemeldet, ob eine
Erhöhung der Richterstellen tatsächlich nötig sei. Bei der Beratung des
Geschäftsberichts des Bundesgerichtes in der Sommersession des Nationalrats
plädierte der Gerichtspräsident Lorenz Meyer gar offen für weniger Richter und
weniger, dafür aber wichtige Fälle. Auch der Bundesrat empfahl Nichteintreten. Die
rasch ausgearbeitete Verordnung wurde jedoch noch Ende Jahr im Nationalrat
behandelt und mit 110 zu 50 Stimmen angenommen. Im Ständerat fand die Beratung
2012 noch nicht statt. 31

Eine parlamentarische Initiative der Rechtskommission des Nationalrats, die mit einer
Verordnung die Zahl der Richterstellen am Bundesverwaltungsgericht von 65 auf 68
Vollzeitstellen erhöhen wollte, erlitt im Berichtjahr Schiffbruch. Zuerst hatte die
ständerätliche Kommission im Vorjahr zwar Zustimmung zur Ausarbeitung eines
Entwurfs gegeben und der Nationalrat hatte diesen noch Ende 2012 trotz Einwänden
des Gerichtspräsidenten und des Bundesrates gutgeheissen. Die kleine Kammer
beschloss allerdings in ihrer Frühjahrssession, nicht auf das Geschäft einzutreten. Der
Ständerat folgte mit 27 zu 13 Stimmen seiner Kommissionsminderheit und der
Regierung, die darauf hinwies, dass zum jetzigen Zeitpunkt kein Bedarf an zusätzlichen
Stellen bestehe, da Pendenzen und Arbeitsbelastung des Gerichtes in letzter Zeit
abgenommen hätten. Stellen auf Vorrat sollen keine geschaffen werden. Im Sommer
schloss sich die grosse Kammer diesem Argument an und der Vorstoss wurde
beerdigt. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.06.2013
MARC BÜHLMANN

Die im Vorjahr von beiden Rechtskommissionen per parlamentarische Initiative
angeregten Verordnungen zur Anzahl Richterstellen und zur Entschädigung der
nebenamtlichen Richterinnen und Richter am Bundesstrafgericht wurden im
Berichtjahr in den Räten ohne Debatte und einstimmig angenommen. In Zukunft sollen
höchsten 16 voll- und 3 nebenamtlich tätige Bundesstrafrichterinnen und -richter tätig
sein und die Höhe der Vergütungen denjenigen am Bundesgericht angepasst werden. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.11.2013
MARC BÜHLMANN

Unterstützt von Parlamentarierinnen aller Couleur reichte Nationalrätin Kiener Nellen
(sp, BE) eine parlamentarische Initiative ein, die eine angemessene Vertretung von
Frauen an den eidgenössischen Gerichten fordert. Ende 2013 betrug die Frauenquote
am Bundesgericht 28.9 Prozent, am Bundesstrafgericht 27.8 Prozent und am
Bundesverwaltungsgericht 32.4 Prozent. Diese Untervertretung soll mit geeigneten
Mitteln behoben werden. Der Vorstoss wurde im Berichtjahr noch nicht behandelt. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
MARC BÜHLMANN

Die Nicht-Wiederwahl des damaligen Bundesanwaltes Erwin Beyeler im Jahr 2011 hatte
die RK-SR zu einer parlamentarischen Initiative veranlasst, um die Schaffung von
Rechtsgrundlagen für Abgangsentschädigungen für von der Bundesversammlung
gewählte Personen anzustossen. Nicht nur für die Bundesanwaltschaft, sondern auch
für andere vom Parlament gewählte Funktionsträgerinnen und -träger - insbesondere
Richterinnen und Richter an den obersten Gerichten - war die bisherige
Rechtsgrundlage für eine Entschädigung im Falle einer Nicht-Wiederwahl unklar. Weil
auch die RK-NR diese Ansicht teilte, legte die ständerätliche Rechtskommission Anfang
2015 einen Entwurf vor. Konkret sollen die Verordnungen, in denen Arbeitsverhältnis
und Besoldung der hauptamtlichen Richterinnen und Richter der obersten Gerichte
sowie der Bundesanwältin oder des Bundesanwaltes und deren Stellvertretung geregelt
sind, ergänzt werden: Neu soll es möglich sein, bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses
maximal einen Jahreslohn als Entschädigung auszurichten, falls dies aufgrund des
Alters, der Amtsdauer und der Umstände, die zur Auflösung geführt haben,
gerechtfertigt ist. 
Im Ständerat monierte Thomas Minder (parteilos, SH) mit Verweis auf die angenommene
Abzockerinitiative und die im Falle Beyelers getätigte Abgangsentschädigung von CHF
286'000, dass man demokratisch gewählten Personen keinen goldenen Fallschirm
hinterherwerfen solle: Wer gewählt werde wisse, dass er auch wieder abgewählt werden
könne. Das Argument fand jedoch keine Unterstützung. Mit 29 zu 2 Stimmen wurde die
Verordnung und mit 34 zu 1 Stimmen das Bundesgesetz über das
Bundesverwaltungsgericht, dessen Revision mit dem Entscheid nötig wurde,
gutgeheissen. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2015
MARC BÜHLMANN
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Auch im Nationalrat gab der Entwurf der RK-SR über die Einführung einer Möglichkeit
für Abgangsentschädigungen für von der Bundesversammlung gewählte Personen in
der Sondersession im Mai zwar zu reden, letztlich wurde aber sowohl die Verordnung
über Entschädigungen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses (mit 134 zu 49 Stimmen)
als auch das revidierte Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (mit 131 zu 48
Stimmen) deutlich angenommen. Zu reden gegeben hatte ein Nichteintretensantrag
einer vor allem aus SVP-Mitgliedern bestehenden Kommissionsminderheit: Das
Parlament sei Wahlbehörde und man könne – einmal gewählt – nicht immer neue
Forderungen stellen, so das zentrale Argument. Auf eine Abgangsentschädigung habe
man 2005 bei der Diskussion um das Bundesgerichtsgesetz bewusst verzichtet. Pirmin
Schwander (svp, SZ) machte als Fraktionssprecher den Alternativvorschlag, die
Gesamterneuerungswahlen vom Herbst in den Sommer zu verlegen, damit bei einer
allfälligen Nichtwiederwahl sogar sechs und nicht nur vier Monate Zeit blieben, um eine
neue Beschäftigung zu suchen. Die restlichen Fraktionen gaben zu bedenken, dass es
für eine Person in den Ämtern, um die es bei der Revision gehe, generell nicht einfach
sei, eine neue Stelle zu finden, auch nach einem halben Jahr nicht, weswegen eine
Abgangsentschädigung entrichtet werden soll. Bundesrätin Simonetta Sommaruga wies
zudem darauf hin, dass die neue Entschädigungsregelung auch einen Beitrag zur
Unabhängigkeit der Gerichte und der Bundesanwaltschaft leiste: wer finanziell
abgesichert sei, müsse seine Entscheidfindung nicht oder zumindest weniger stark im
Hinblick auf eine allfällige Wiederwahl ausrichten. 
In den Schlussabstimmungen, die in der Sommersession stattfanden, passierten die
beiden Vorlagen den Nationalrat unter Opposition der SVP mit 140 zu 54 Stimmen bei
einer Enthaltung (Verordnung) bzw. mit 139 zu 54 Stimmen bei einer Enthaltung
(Gesetz). Im Ständerat waren die entsprechenden Stimmenverhältnisse 42 zu 3 und 41
zu 3 (bei einer Enthaltung). 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.05.2015
MARC BÜHLMANN

Die 2013 eingereichte parlamentarische Initiative, die eine angemessene Vertretung
von Frauen an den eidgenössischen Gerichten gefordert hätte, wurde von ihrer
Urheberin, Margret Kiener Nellen (sp, BE), zurückgezogen. Die Sozialdemokratin
anerkannte, dass sich die Gerichtskommission in dieser Sache in letzter Zeit vermehrt
Mühe gegeben habe. Allerdings sei eine repräsentative Vertretung noch nicht erreicht –
an den obersten Schweizer Gerichten arbeiten knapp ein Drittel Richterinnen. Weil sie
aber in der Kommission zu wenig Unterstützung erhalten habe, ziehe sie den Vorstoss
zurück. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.06.2015
MARC BÜHLMANN

Die Zusammensetzung der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)
wurde 2010 mit der Organisation der Strafbehörden geregelt. Die AB-BA, die 2014 vom
Parlament neu bestellt wurde, setzt sich zusammen aus je einem Richter des
Bundesgerichts und des Bundesstrafgerichts, zwei praktizierenden Anwälten und drei
Fachpersonen, die weder Richter noch Anwälte sein dürfen. Mit einer
parlamentarischen Initiative will die RK-SR durch eine Änderung der
Unvereinbarkeitsbestimmungen diese Zusammensetzung steuern. Weil in diesen
Bestimmungen (noch) geregelt ist, dass die Anwältinnen und Anwälte, die in der AB-BA
einsitzen, nicht als Parteivertung vor den Strafbehörden des Bundes auftreten dürfen,
bewerben sich in der Regel keine auf Strafrecht spezialisierten Anwältinnen oder
Anwälte für einen Sitz in der Aufsichtsbehörde. Damit entgeht dieser aber praktische
Fachkenntnis im Gebiet der Strafverfolgung. Mit der angestrebten Änderung der
Bestimmungen zu den Unvereinbarkeiten soll dies verhindert werden. Dem Beschluss
der RK-SR im August 2015, eine Vorlage auszuarbeiten, stimmte die RK-NR noch im
Oktober des gleichen Jahres einstimmig zu. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.10.2015
MARC BÜHLMANN

Um zu verhindern, dass neu gewählte Richterinnen und Richter am Bundesstraf-,
Bundespatent- und Bundesverwaltungsgericht eine höhere Entlohnung erhalten als ihre
gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen, die bereits ein entsprechendes Richteramt
bekleiden, beschloss die RK-NR eine Anpassung der Richterverordnung. Um die
Kohärenz des Lohnsystems zu sichern, müsse verhindert werden, dass länger im Amt
tätige Richterinnen und Richter weniger verdienen, als frisch angestellte. Mit der
Revision soll deshalb die Festlegung des Anfangslohns und die jährliche Lohnerhöhung
angepasst werden. Dem Beschluss der RK-NR, eine entsprechende Initiative
auszuarbeiten, stimmte die RK-SR Anfang Februar 2016 zu. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.02.2016
MARC BÜHLMANN
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Das Bundespatentgericht ist seit 2012 als erstinstanzliches Gericht für die Beurteilung
zivilrechtlicher Streitigkeiten bei Patentangelegenheiten verantwortlich. Nach den
ersten vier Jahren seines Bestehens wurden von seinem Gerichtspräsidenten, Dieter
Brändle, organisatorische Änderungen angeregt, die von der RK-NR aufgenommen und
in einer parlamentarischen Initiative verarbeitet wurden. Ziel der Änderungen ist eine
grössere Flexibilität in der Aufgabenteilung. Momentan kann am Bundespatentgericht
nur richterliche Entscheide fällen, wer über eine juristische Ausbildung verfügt. Am
Gericht arbeiten aber auch haupt- und nebenamtliche Richterinnen und Richter, die
lediglich über eine technische Ausbildung verfügen. Wenn die hauptamtliche juristische
Richterperson bei einer Entscheidung in den Ausstand treten muss, müsse jeweils eine
nebenamtliche Richterin oder ein nebenamtlicher Richter mit juristischer Ausbildung
gesucht werden, statt dass das jeweilig anwesende zweite hauptamtliche
Gerichtsmitglied mit technischer Ausbildung entscheiden könne. Dies sei insbesondere
in Fällen mit Zeitdruck hinderlich. Neu soll deshalb auch die hauptamtliche Richterin
oder der hauptamtliche Richter mit technischer Ausbildung Entscheide fällen können.
Die Arbeit des Gerichts, das insgesamt nur über zwei hauptamtliche Richterstellen
verfüge, könne so erleichtert werden, so die Begründung der Kommission, welche die
Initiative noch im November 2016 einstimmig einreichte. Die Schwesterkommission
stimmte ihr im Januar des Folgejahres ebenso einstimmig zu. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.01.2017
MARC BÜHLMANN

Ein Ziel der Asylgesetzrevision, die von der Stimmbevölkerung im Juni 2016
gutgeheissen worden war, ist eine Beschleunigung der Verfahren. Davon betroffen wird
auch das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) sein, dass für Asylrekurse verantwortlich
ist. Um die hängigen Rekurse abbauen und die ab dem 1. Januar 2019 vom neuen Gesetz
vorgesehenen kürzeren Fristen einhalten zu können, beantragte das BVGer eine
Aufstockung der Richterstellen. Weil die Zuständigkeit für eine entsprechende
Erhöhung bei der Bundesversammlung liegt, reichte die RK-SR Ende 2016 eine
parlamentarische Initiative ein, aufgrund derer die Verordnung zur Anzahl
Richterstellen geändert werden soll. Das BVGer soll damit um vier neue Posten auf
insgesamt 69 Richterstellen aufgestockt werden. Der Vorschlag der RK-SR sieht
allerdings vor, diese Aufstockung zu befristen. Ab 2019 sollen ausscheidende
Richterinnen und Richter nicht mehr ersetzt werden, bis der Normalbestand von 65
Stellen wieder erreicht werde. 
Die RK-NR gab Mitte Januar 2017 ihre Zustimmung zur Idee ihrer Schwesterkommission.
Diese ihrerseits legte knapp zwei Wochen später einen Verordnungsentwurf vor, den
sie mit 11 zu 1 Stimmen guthiess. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.01.2017
MARC BÜHLMANN

Nachdem der Bundesrat Mitte 2016 seine Zusatzbotschaft zur Revision des
Bundesgesetzes über das Bundesgericht vorgelegt hatte, mit der unter anderem auch
Vizepräsidien für alle Kammern des Bundesstrafgerichtes eingerichtet werden sollen,
wurde die parlamentarische Initiative Anfang Februar 2017 zurückgezogen. Die RK-NR
pochte allerdings in ihrer Medienmitteilung darauf, dass das Anliegen auch wirklich
aufgenommen wird. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.02.2017
MARC BÜHLMANN

In seiner Stellungnahme begrüsste der Bundesrat die geplante vorläufige Aufstockung
der Richterstellen am Bundesverwaltungsgericht, um damit die in der
Asylgesetzrevision beschlossene Beschleunigung der Asylverfahren umsetzen zu
können. Seiner Empfehlung, den von der RK-SR vorgelegten Entwurf anzunehmen,
kamen in der Frühjahressession sowohl der Stände- als auch der Nationalrat nach. 
Freilich kam es in beiden Kammern zu kleineren Diskussionen. Im Ständerat beantragte
Thomas Minder (parteilos, SH) nicht auf die Vorlage einzutreten, um damit einerseits
auf die mit seinen Worten «absurde Tatsache» hinzuweisen, dass jeder Asylantrag sogar
von Dublin-Fällen von einem kostenlosen Anwalt begleitet werde, obwohl dort ja
eigentlich der Erststaat zuständig sei. Unmittelbare Folge davon sei nun diese
Forderung nach Aufstockung der Richterstellen. Darüber hinaus war der Angehörige der
SVP-Fraktion skeptisch, ob die Aufstockung tatsächlich wie versprochen nach 2019
wieder rückgängig gemacht würde. Früher habe das Bundesverwaltungsgericht zudem
mit weniger Stellen mehr Fälle in kürzerer Zeit bearbeitet. Im Nationalrat übernahm
Pirmin Schwander (svp, SZ) mit denselben Argumenten den Part des Mahners. Freilich
fanden diese Minderheiten-Argumente jeweils nur bei den SVP-Fraktionskolleginnen
und -kollegen Anklang. Im Nationalrat konnten sich Viola Amherd (cvp, VS) und Bernhard
Guhl (bdp, AG) denn auch Seitenhiebe gegen die Volkspartei nicht verkneifen. Amherd
erinnerte daran, dass es bei dieser Vorlage auch um die Umsetzung des Volkswillens

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.03.2017
MARC BÜHLMANN
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gehe und Guhl warf der SVP vor, es gehe ihr nur darum, ein Problem zu bewirtschaften,
anstatt es auch zu lösen. Die Opposition von rechts widerspiegelte sich schliesslich
auch in der Schlussabstimmung, bei der die Verordnung im Nationalrat mit 132 zu 65
Stimmen und im Ständerat mit 38 zu 4 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) gutgeheissen
wurde. 43

Nach Anhörung des Präsidenten der AB-BA, Niklaus Oberholzer, entschied sich die RK-
SR, auf die Ausarbeitung einer Revision über die Regelung zur Zusammensetzung der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft vorläufig zu verzichten. An der
bestehenden Regelung könne festgehalten werden: Mitglieder der AB-BA, die in einem
Kanton als Anwalt tätig sind, dürfen selber nicht als Vertreter einer Partei vor den
Strafbehörden auftreten. Dies sei nach wie vor sachgerecht und es bestehe kein
dringender Anpassungsbedarf. Die RK-SR wollte allerdings nicht ausschliessen, dass ein
solcher zu einem späteren Zeitpunkt gegeben sein könnte. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.04.2017
MARC BÜHLMANN

Wer von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt wird, legt unmittelbar nach der
Wahl den Eid oder das Gelübde ab. Dies gilt laut Parlamentsgesetz für die Mitglieder des
Bundesrates, der beiden Kammern sowie für den General, nicht aber für Richterinnen
und Richter. Diese werden im Beisein des Bundesgerichtspräsidenten oder der
Bundesgerichtspräsidentin im Bundesgericht selber „auf gewissenhafte
Pflichterfüllung“ vereidigt. Mit einer parlamentarischen Initiative will die SVP-Fraktion
diese Ausnahme aufheben und künftig auch die Vereidigung von Richterinnen und
Richtern unmittelbar nach der Wahl vor der Vereinigten Bundesversammlung
durchführen zu lassen. Zudem sollen auch die Mitglieder der Gerichte den Eid oder das
Gelübde ablegen und nicht einfach Pflichterfüllung versprechen. 
In der SPK-NR war die Idee der SVP umstritten. Erst mit Stichentscheid des Präsidenten
empfahl die Kommission mit 12:12 Stimmen bei einer Enthaltung, der Initiative nicht
Folge zu geben. Die Wiederholung des Eides oder Gelübdes nach jeder Wahl sei wenig
praktikabel und könnte sich auf die Feierlichkeit dieses Aktes kontraproduktiv
auswirken. Zudem könnte die Vereidigung im Parlament auch als Zeichen für eine
Schwächung der richterlichen Unabhängigkeit verstanden werden. Gegensätzlicher
Ansicht war die starke Minderheit: Das Ansehen der höchsten Gerichte würde im
Gegenteil erhöht, wenn die Verpflichtung durch Eid oder Gelübde öffentlich gemacht
und die Mitglieder der Judikative auch in dieser Hinsicht mit Mitgliedern der Legislative
und der Exekutive gleich gestellt würden. Der Rat stellte sich mit 111 zu 74 Stimmen bei
vier Enthaltungen hinter die Argumentation der knappen Mehrheit. Neben der
geschlossenen SVP-Fraktion stimmten auch einzelne CVP- und FDP-Mitglieder sowie
ein BDP-Mitglied vergeblich für den SVP-Vorstoss. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.06.2017
MARC BÜHLMANN

Die vom Bundesrat zur Annahme empfohlene, von der RK-NR vorgelegte Anpassung der
Richterverordnung, mit der der Anfangslohn und die jährliche Erhöhung festgelegt
werden soll, wurde in der Sommersession 2017 im Nationalrat debattiert. Ein vor allem
von der SVP-Fraktion unterstützter Minderheitenantrag auf Nicht-Eintreten stand dabei
zur Diskussion. Moniert wurde, dass Lohnungleichheiten aufgrund unterschiedlicher
Erfahrung in Kauf genommen werden müssten. Es gehe nicht an, dass Bundesrichter
von den Vorteilen des Bundespersonalgesetzes profitierten ohne auch dessen
Nachteile in Kauf zu nehmen. Der Antrag der Minderheit fand jedoch ausschliesslich bei
der SVP-Fraktion Gehör: Eintreten wurde mit 107 zu 58 Stimmen ohne Enthaltung
beschlossen. Die vorgeschlagene Revision gab dann nicht mehr zu reden. Sie wurde mit
111 zu 60 Stimmen ohne Enthaltung angenommen. Erneut stand die geschlossene SVP-
Fraktion auf verlorenem Posten. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2017
MARC BÜHLMANN

In der Begründung zu ihrem Entwurf zu den organisatorischen Änderungen am
Bundespatentgericht machte die RK-NR geltend, dass die Aufgaben eines
Einzelrichters besser von einer im Verfahren involvierten Person vorgenommen würden,
die zwar nicht juristisch ausgebildet, aber technische Hauptgerichtsperson sei. Dies sei
zudem effizienter, als wie bisher eine nebenamtliche, juristisch ausgebildete Richterin
oder einen nebenamtlichen, juristisch ausgebildeten Richter beiziehen zu müssen, die
allerdings nicht in das Verfahren vertieft seien. Damit werde auch kein Präjudiz
geschaffen, so die Entgegnung zu den Bedenken des Bundesamtes für Justiz, die bei
der Vernehmlassung eingegangen waren. Die Gerichtskommission (GK) müsse jedoch

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.11.2017
MARC BÜHLMANN
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selbstredend in Zukunft ein Auge auf die Qualifikation der Hauptrichterinnen und
-richter am Bundespatentgericht haben.
Auch der Bundesrat stehe hinter dieser Änderung, wie Justizministerin Simonetta
Sommaruga im Nationalrat zu Protokoll gab. Weder Eintreten noch der Entwurf selber
waren schliesslich umstritten. Mit 183 zu 0 Stimmen wurde das Geschäft an den
Ständerat überwiesen. 47

Nachdem die Anpassung der Richterverordnung in der Sommersession den Nationalrat
passiert hatte, zeigte sich die RK-SR skeptisch gegenüber der Stossrichtung der
Revision. Der Einheitslohn für alle ordentlichen bzw. hauptamtlichen Richterinnen und
Richter des Bundesstrafgerichtes, des Bundesverwaltungsgerichtes und des
Bundespatentgerichtes sei zwar eine gute Idee, für die zusätzlich geplante Abstufung
nach Alter und Berufserfahrung wolle die Kommission aber Alternativvarianten prüfen.
Man könne sich auch einen Einheitslohn ohne Abstufung vorstellen. Diese Idee wurde
dann allerdings nach Konsultation eines entsprechenden Arbeitspapiers der Verwaltung
wieder verworfen und die Kommission empfahl dem Ständerat die Zustimmung zum
nationalrätlichen Entwurf. 
Bei der Beratung in der kleinen Kammer machte Justizministerin Simonetta Sommaruga
darauf aufmerksam, dass mit dem vorliegenden Vorschlag bestehende Ungleichheiten
effektiv beseitigt würden und die Differenzierung nach Alter und Erfahrung sachlich
begründet sei. Mit 35 zu 0 Stimmen bei 7 Enthaltungen folgte der Ständerat
entsprechend dem Antrag der Kommission. 
In der Schlussabstimmung sprachen sich der Nationalrat mit 126 zu 66 Stimmen bei
einer Enthaltung und der Ständerat mit 34 zu 2 Stimmen (7 Enthaltungen) für die neue
Verordnung aus. In beiden Kammern kamen die Gegenstimmen ausschliesslich aus der
SVP-Fraktion. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2017
MARC BÜHLMANN

Erst 2010 hatte das Parlament im Rahmen der Revision des
Strafbehördenorganisationsgesetzes beschlossen, dass die Bundesanwaltschaft ein
Justizorgan darstelle, das von der Exekutive unabhängig sein müsse. Deshalb bestimmt
seither die Legislative nicht nur den Bundesanwalt, sondern auch das Aufsichtsgremium
der Bundesanwaltschaft (AB-BA). Dies sei ein Fehlschlag gewesen, argumentierte Alfred
Heer (svp, ZH) bei der Erläuterung seiner parlamentarischen Initiative, die verlangte,
dass die Bundesanwaltschaft wieder dem EJPD unterstellt und der Verwaltung
angegliedert werde. Strafverfolgung sei keine judikative, sondern eine exekutive
Aufgabe. Als unabhängiger Akteur könne die Bundesanwaltschaft nicht über die
Bundespolizei verfügen und werde durch die AB-BA auch nur unzureichend
kontrolliert. 
In ihrer Medienmitteilung machte die RK-NR deutlich, dass sie diese Auffassung nicht
teile. Die Bundesanwaltschaft müsse von der Regierung getrennt bleiben. Ihre
Unabhängigkeit müsse im Gegenteil noch gestärkt werden, weshalb die Kommission
einer parlamentarischen Initiative Sommaruga (sp, GE; Pa.Iv. 16.487) Folge gab, die den
Ausbau der Leitung der Bundesanwaltschaft von einer auf drei Personen forderte. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.02.2018
MARC BÜHLMANN

Auch im Ständerat fanden sich keinerlei Einwände gegen die organisatorischen
Änderungen am Bundespatentgericht. Ohne Diskussion wurde die Zustimmung zum
Beschluss des Nationalrats beschlossen und der Entwurf in der Gesamtabstimmung mit
41 zu 0 Stimmen (keine Enthaltungen) angenommen. Auch die Schlussabstimmungen
zeigten die Unbestrittenheit dieses Anliegens: Den 193 Stimmen im Nationalrat und den
42 Stimmen im Ständerat standen weder Gegenstimmen noch Enthaltungen entgegen.
Damit steht einer flexibleren Organisation des Bundespatentgerichtes nichts mehr im
Weg. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2018
MARC BÜHLMANN

Nachdem die RK-NR der parlamentarischen Initiative Sommaruga (sp, GE) zum Ausbau
der Leitung der Bundesanwaltschaft noch mit 15 zu 8 Stimmen Folge gegeben hatte,
lehnte ihre Schwesterkommission diese Idee einstimmig (mit 12 zu 0 Stimmen bei einer
Enthaltung) ab. Eine solche Änderung sei nicht gerechtfertigt, gab die RK-SR zu
Protokoll. Der Genfer SP-Nationalrat wollte mit seinem Vorstoss die
Bundesanwaltschaft stärken. Die heutige Situation mit nur einer Person an deren Spitze
sei deshalb problematisch, weil die Kritik an dieser Person – unabhängig ob sie sachlich
berechtigt sei oder nicht – jeweils die Bundesanwaltschaft als Ganzes treffe. Wenn

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.03.2018
MARC BÜHLMANN
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hingegen ein Kollegium leitend wäre – Sommaruga schlug ein Dreiergremium mit
alternierendem Vorsitz vor – so würde bei kritischem Gegenwind nicht gleich das ganze
Gremium in Frage gestellt werden. Das sei ähnlich wie beim Bundesrat: Auch dort
würde nicht gleich die gesamte Regierung hinterfragt, wenn ein Mitglied aufgrund eines
Dossiers oder einer Aussage in die Kritik gerate. Nach der Absage der RK-SR wird das
Geschäft nun ins Parlament kommen. 51

Zu Beginn der Sommersession hatte der Nationalrat über die parlamentarische Initiative
Heer (svp, ZH)  zu befinden, mit welcher die Bundesanwaltschaft wieder in die
Bundesverwaltung integriert werden sollte. Die Mehrheit der RK-NR hatte empfohlen,
der Initiative keine Folge zu geben. 
Die Bundesanwaltschaft geniesse seit 2011 die gleiche organisatorische Unabhängigkeit
wie die Gerichte, führte Karl Vogler (csp, OW) für die Kommission während der Debatte
aus. Dies müsse so bleiben, damit sichergestellt sei, dass kein politischer Akteur
Einfluss nehmen könne. Genau dieser Gefahr wäre die Bundesanwaltschaft allerdings
ausgesetzt, wenn sie wieder – wie bereits vor 2011 – im EJPD angesiedelt würde. Alleine
der Vermutung, dass sich das Departement etwa bei heiklen Untersuchungen gegen die
Verwaltung oder die Regierung einmischen könnte, müsse entgegengetreten werden.
Die Unabhängigkeit sei ein Gebot der Rechtsstaatlichkeit. 
Dies sahen eine Minderheit der Kommission und der Initiant selber anders. Alfred Heer
sprach von einer «Scheinverselbstständigung» und einer «Scheinunabhängigkeit». Die
Bundesanwaltschaft – als ein Akteur, der irgendwo zwischen den drei Gewalten
angesiedelt werden könne, so die Ausführung des Minderheitensprechers Pirmin
Schwander (svp, SZ) – sei in vielen Fällen abhängig von anderen Akteuren oder habe
keine Verfügungsmacht, wie er am Beispiel der Bundespolizei aufzeigte. Das Argument
von Vogler, dass eine hundertprozentige Unabhängigkeit auch nicht möglich sei, es aber
hier eigentlich nicht um die kritisierten Mittel für eine Untersuchung gehe, sondern vor
allem primär gewährleistet bleiben müsse, dass die Bundesanwaltschaft unabhängig
entscheiden könne, wann ein Verfahren eröffnet werde, schien im Rat zu verfangen.
Der Initiative wurde nämlich mit 66 zu 122 Stimmen keine Folge gegeben. Die 66
Stimmen stammten ausnahmslos von den Fraktionskolleginnen und -kollegen des
Initianten. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.05.2018
MARC BÜHLMANN

Das Nachrichtendienstgesetz (NDG), das bei der Volksabstimmung vom 25. September
2016 Zuspruch erhalten hatte, sieht vor, dass zur Nutzung der damit geschaffenen
neuen Massnahmen zur nachrichtendienstlichen Information eine Genehmigung des
Bundesverwaltungsgerichts nötig wird. Weil diese Genehmigungen befristet sind und
mit jeweiliger Zustimmung des Gerichts verlängert werden müssen, befürchtete die RK-
SR einen Mehraufwand, der nur mit einer zusätzlichen Richterstelle am
Bundesverwaltungsgericht bewältigt werden könne. Die Aufstockung soll laut der im
März eingereichten parlamentarischen Initiative der Kommission aber befristet werden.
Die angestrebten total 70 Richterstellen sollen dann nämlich ab 2019 durch
Nichtbesetzung vakant werdender Stellen wieder auf 65 Vollzeitstellen gesenkt werden.

Allerdings beschloss die RK-NR im Mai 2018 mit 17 zu 7 Stimmen bei 1 Enthaltung, dem
Vorstoss keine Folge zu geben, so dass die RK-SR in einem Ende Juni vorgelegten
Kommissionsbericht versuchte, der Forderung mit erneutem einstimmigen Folge geben
Nachdruck zu verleihen. Zwar seien wohl nur rund ein Dutzend Fälle pro Jahr zu
erwarten, der Arbeitsaufwand sei aber erheblich und die kurzen Fristen würden eine
hohe Einsatzbereitschaft der zuständigen Richterin oder des zuständigen Richters
verlangen. Die Vorlage wäre in der Folge in den Ständerat gelangt, wurde aber Mitte
September 2018 zurückgezogen. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.09.2018
MARC BÜHLMANN

Nach dem deutlichen Nein ihrer Schwesterkommission beschloss die RK-NR auf ihren
Beschluss, der parlamentarischen Initiative von Carlo Sommaruga (sp, GE) Folge zu
geben, zurückzukommen. Der Genfer SP-Vertreter hatte bereits nach dem Verdikt der
ständerätlichen Kommission angekündigt, auf seine Idee für einen Ausbau der Leitung
der Bundesanwaltschaft zu verzichten, was er in der Folge durch das Zurückziehen
seiner Initiative in die Tat umsetzte. 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.11.2018
MARC BÜHLMANN
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Nicht einmal ein ganzer Monat verstrich zwischen der Einreichung der
parlamentarischen Initiative der RK-NR im November 2018 und der positiven
Schlussabstimmung der beiden Kammern zur entsprechenden Verordnung. Die
nationalrätliche Kommission hatte mit ihrem Vorstoss eine Erhöhung der Vollzeitstellen
für ordentliche Richterinnen und Richter, von zwei auf drei Stellen, in der Mitte 2017
neu geschaffenen Berufungskammer des Bundesstrafgerichts gefordert. Diese
Erhöhung drängte sich aus zwei Gründen auf: Erstens war abzusehen, dass die 200
Stellenprozente nicht ausreichen werden, um die drohende Geschäftslast zu
bewältigen; zweitens schienen die Teilzeitstellen zu wenig attraktiv zu sein. Um auf die
unterschiedlichen Landessprachen Rücksicht zu nehmen, hatte man nämlich zwei
Vollzeitstellen à drei Teilzeitpensen vorgesehen, wobei die deutschsprachige
Richterstelle mit 80 Prozent und die italienischsprachige mit 50 Prozent besetzt
werden konnten. Allein für die französischsprachige 70 Prozent-Stelle konnte auch
nach mehrmaliger Ausschreibung – bei der dritten Ausschreibungsrunde wurde sogar
auf die Vorgabe der Parteizugehörigkeit verzichtet – keine valable Kandidatur gefunden
werden. Um die Stelle attraktiver zu machen und französischsprachige Bewerber «nach
Bellinzona zu locken», wie sich die RK-NR in ihrem Bericht ausdrückte, sollte also eine
100 Prozent-Stelle geschaffen und die anderen beiden Stellen ebenfalls auf 100 Prozent
aufgestockt werden. 
Da sich die RK-SR elf Tage nach dem Einreichen der parlamentarischen Initiative
einstimmig für Folge geben aussprach, konnte die RK-NR innerhalb weniger Tage den
entsprechenden Entwurf ausarbeiten und beiden Kammern noch in der Wintersession
unterbreiten. Beide hiessen den Entwurf diskussionslos gut und nahmen ihn in der
Schlussabstimmung mit 189 zu 1 Stimme bzw. 43 zu 0 Stimmen (jeweils ohne
Enthaltungen) an. Damit war die wohl schnellste parlamentarische Initiative erledigt.
Selbst Didier Berberat (sp, NE) – insgesamt doch schon seit über 23 Jahren im
Parlament – bemerkte: «Je n'ai jamais vu, durant ma carrière politique, une initiative
parlementaire être traitée aussi vite.» Freilich rechtfertigte sich die Eile damit, dass die
Berufungskammer auf Anfang 2019 ihre Arbeit aufnehmen sollte. 55
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In der Frühjahrssession 2021 folgte der Nationalrat mit 137 zu 49 Stimmen der
Empfehlung seiner RK-NR und versenkte die parlamentarische Initiative der SVP, mit
der diese Reformen hinsichtlich der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft gefordert
hatte. Konkret wollte die SVP die aktuelle Aufsichtsbehörde (AB-BA) mit einer durch das
EJPD und das Bundesgericht geteilten Aufsicht ersetzen. Während das Departement die
administrativen und arbeitsrechtlichen Aspekte beaufsichtigen könnte, läge die
fachliche Überwachung beim höchsten Schweizer Gericht. Damit werde vor allem auch
die politische Unabhängigkeit der Aufsicht gewahrt, was mit der AB-BA augenscheinlich
nicht gelinge, wie die SVP in ihrer Begründung mit Seitenhieb auf die Causa Michael
Lauber ausführte. 
Das Parlament trage eine Mitverantwortung dafür, dass «das System verpolitisiert» sei,
und dagegen müsse man etwas tun, warb Pirmin Schwander (svp, SZ) in der Ratsdebatte
für die Initiative seiner Partei. Die AB-BA sei «offensichtlich ein Fehlschlag» und
vermöge nichts am «strukturellen Problem bei der Bundesanwaltschaft» zu ändern,
meinte auch Mauro Tuena (svp, ZH). Die Kommission, die sich relativ knapp mit 13 zu 12
Stimmen gegen Folgegeben ausgesprochen hatte, sei sich bewusst, dass
Handlungsbedarf bestehe, führte in der Folge Sibel Arslan (basta, BS) als
Kommissionssprecherin aus. Die bisherige Lösung scheine sich tatsächlich nicht zu
bewähren. Während die eine Hälfte der Kommission aber durch eine Aufteilung der
Aufsicht Verbesserungen erwarte, befürchte die andere Hälfte, dass die
Kompetenzkonflikte bei der Aufsicht durch eine Aufteilung nur noch grösser würden.
Immerhin sei man sich aber einig gewesen, dass die Ergebnisse einer Inspektion durch
die GPK abgewartet werden sollten, mit der die Probleme bei der Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft untersucht würden. Dieser Meinung schien auch die Ratsmehrheit
zu sein. Lediglich die 49 anwesenden Fraktionsmitglieder der SVP unterstützten den
Vorstoss ihrer Fraktion. 56
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Ein Verbot von Mandatssteuern und Parteispenden für Mitglieder der Gerichte des
Bundes forderte Beat Walti (fdp, ZH) in einer parlamentarischen Initiative, die er Ende
September 2020 einreichte. Die FDP wolle die «Richtersteuer abschaffen», titelte in
der Folge die Aargauer Zeitung. Zwar habe die Staatengruppe gegen Korruption des
Europarats (GRECO) die Schweiz bereits vor Jahren gemahnt, dass die Unabhängigkeit
der Judikative gefährdet sei, weil Richterinnen und Richter einer Partei angehören
müssten, aber auch weil sie ihrer Partei Abgaben zu entrichten hätten, um die eigene
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Wiederwahl nicht zu gefährden. Von CHF 20'000 (GP) bis CHF 30'000 (FDP) pro Jahr
und Bundesrichter wusste die Aargauer Zeitung zu berichten. Bei den Grünen hätten
die Einnahmen 2015 zu 10 Prozent aus Mandatsabgaben ihrer Richterinnen und Richter
bestanden. Ein Verbot könne dem Eindruck entgegenwirken, dass zwischen politischen
Parteien und Mitgliedern von Gerichten eine Abhängigkeit bestehe, gab Beat Walti der
Zeitung zu Protokoll. 
Die RK-NR gab Mitte Januar 2021 bekannt, dass sie mit der Beratung der
parlamentarischen Initiative Walti noch zuwarten wolle, bis die auf die Frühjahrssession
2021 terminierten Diskussionen im Nationalrat über die Justizinitiative und über einen
allfälligen indirekten Gegenvorschlag geführt worden seien. 57

Anfang November 2020 reichte die RK-NR eine parlamentarische Initiative ein, mit der
eine Grundlage für einen indirekten Gegenvorschlag zur Justizinitiative geschaffen
werden soll. Der Vorschlag sah vor, dass die Richterinnen und Richter für alle Gerichte
der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Bundesgericht, Bundesstrafgericht,
Bundesverwaltungsgericht, Bundespatentgericht) nach wie vor von der Vereinigten
Bundesversammlung gewählt werden sollen. Allerdings soll die Wahl nicht mehr nur auf
einem Antrag der Gerichtskommission (GK) beruhen, sondern zusätzlich auf einer
Vorselektion, die durch eine zu bestimmende Fachkommission getroffen wird, welche
die fachliche und persönliche Eignung der Kandidierenden evaluiert. Die Amtsdauer
aller nationalen Richterinnen und -richter soll auf sechs Jahre festgelegt werden, wobei
die Wiederwahl automatisch geschehen soll – allenfalls durch die GK auf Empfehlung
der genannten Fachkommission. Dies stellte eine Konzession an die Initianten dar, da
im aktuellen Verfahren das Parlament die Wiederwahl vornimmt. Auch zukünftig soll
Abberufung jedoch bei schwerer Pflichtverletzung möglich sein, wobei die
Fachkommission den Sachverhalt zu klären hätte. Die Parteien selber müssten gemäss
Vorschlag der RK-NR die Unabhängigkeit ihrer Richterinnen und Richter gewährleisten,
wobei explizit Alternativen zu Mandatsabgaben gefordert werden. Letzteres wurde auch
von einer noch nicht behandelten parlamentarischen Initiative Walti (fdp, ZH; Pa.Iv.
20.468) vorgeschlagen. 
Anfang Dezember stimmte die RK-SR dem Begehren ihrer Schwesterkommission knapp
mit 6 zu 6 Stimmen bei einer Enthaltung und Stichentscheid des Präsidenten Beat
Rieder zu. Die Kommission sei der Ansicht, dass sich das aktuelle Wahlsystem für
Bundesrichterinnen und -richter bewährt habe, dass es aber prüfenswerte Fragen
gebe. Die RK-NR solle aber nur «die für absolut notwendig erachteten
Verbesserungen» ausarbeiten. 58
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Nachdem sich die Suche nach einer neuen Bundesanwältin oder einem neuen
Bundesanwalt als ziemlich schwierig erwiesen hatte, reichte die RK-SR Anfang
Dezember 2020 eine parlamentarische Initiative ein, mit der eine Anpassung der
Altersschwelle in der Bundesanwaltschaft angestrebt werden sollte. Aktuell mussten
Bundesanwältinnen und Bundesanwälte sowie ihre Stellvertreterinnen und
Stellvertreter mit 65 Jahren zurücktreten. Diese Regelung erschwere Bewerbungen für
die Stelle. Sie sei aber auch restriktiver im Vergleich zur Regelung an den
Bundesgerichten (68 Jahre) oder in der Verwaltung (Verlängerung bis 70 Jahre möglich),
begründete die ständerätliche Rechtskommission ihren Vorstoss, die Altersschwelle
analog zu den Gerichten auf 68 Jahre anzuheben. 
Allerdings konnte sich ihre Schwesterkommission mit dieser Idee nicht anfreunden. Mit
12 zu 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen gab die RK-NR Mitte Januar 2021 der Initiative
keine Folge, da sie eine Änderung als unnötig erachtete. Die Bundesanwaltschaft könne
nicht mit Bundesgerichten gleichgesetzt werden und es gehe nicht an, eine
Bestimmung zu ändern, «um die Wahl einer bestimmten Person zu ermöglichen». Die
RK-NR nahm mit dieser Begründung Bezug auf die in den Medien veröffentlichte
Erklärung von Thomas Würgler, sich für das Amt des Bundesanwaltes bewerben zu
wollen. Zum Zeitpunkt der Bewerbung war Würgler jedoch bereits 65 Jahre alt.
Damit lag der Ball wieder bei der RK-SR, die sich rund zwei Wochen nach dem
abschlägigen Entscheid ihrer nationalrätlichen Schwesterkommission noch einmal über
die Frage beugte und erneut einstimmig beschloss, Folgegeben zu beantragen. Die
geltende Altersschwelle sei unabhängig vom laufenden Besetzungsverfahren und in
Anbetracht der Bedeutung des Amtes nicht gerechtfertigt. Der Antrag ging in der Folge
an den Ständerat. 59
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Anfang Februar 2021 entschied die RK-NR mit 13 zu 11 Stimmen (1 Enthaltung), dem
Nationalrat die Ablehnung der Justizinitiative zu beantragen und auf einen eigenen
indirekten Gegenvorschlag zu verzichten. Zwei Minderheiten beantragten allerdings die
Ausarbeitung eines indirekten Gegenvorschlags oder gar eines direkten Gegenentwurfs.
Die Anträge fussten auf einem Arbeitspapier des BJ, das Vorschläge für die Umsetzung
der parlamentarischen Initiative der Kommission für einen Gegenvorschlag zur
Justizinitiative beinhaltet und das die Kommission trotz ihres ablehnenden Entscheids
einige Tage später publizierte. Das Arbeitspapier erörtert konkret die zentralen
Vorschläge der Kommissionsinitiative: Die Schaffung eines Fachbeirats, verschiedene
Varianten für die Wiederwahl von Richterinnen und Richtern, Fragen zur Amtszeit, das
Verfahren für eine Amtsenthebung und ein Verbot der Mandatsabgabe, also der
finanziellen Beiträge, die Richterinnen und Richter an Parteien bezahlen. 
Die Schaffung eines Fachbeirats, der die fachliche (inkl. sprachliche) Eignung von
Kandidierenden zuhanden der GK beurteilen solle, wurde im Arbeitspapier als einfach
umsetzbar erachtet. Dessen Umsetzung in Form eines indirekten Gegenvorschlags sei
mit einer Änderung des Parlamentsgesetzes leicht möglich. Als «wenig sinnvoll» wurde
im Papier hingegen die Idee einer stillen, also automatischen Wiederwahl beurteilt. Weil
das Parlament, ein Teil des Parlaments oder gar ein einzelnes Parlamentsmitglied die
verfassungsrechtlich garantierte Kompetenz behalten müsse, eine Wiederwahl zu
fordern und so Druckversuche durch Parteien weiterhin möglich wären, wäre die
Einführung einer stillen Wahl keine Verbesserung im Sinne von mehr Unabhängigkeit
der Judikative. Wenn alleine die GK die Kompetenz erhalten solle, die Wiederwahl zu
beschliessen (auch unter Beizug der Fachkommission), wäre eine Verfassungsänderung
und entsprechend ein direkter Gegenentwurf (statt eines indirekten Gegenvorschlags)
nötig. Auch für eine Neuregelung des Amtsenthebungsverfahrens und für die
Verlängerung der Amtszeit (also die einmalige Wahl einer Richterin oder eines Richters
bis zu einem bestimmten Altersjahr oder aber die Verlängerung der Amtsperiode von 6
auf 12 oder 16 Jahre) bräuchte es laut Arbeitspapier eine Verfassungsänderung. Ein
indirekter Gegenvorschlag wäre hingegen möglich für eine Regelung hinsichtlich
Mandatsabgabe, die nicht gesetzlich verankert ist. Das Arbeitspapier schlägt ein Verbot
vor, das im Bundesgerichtsgesetz verankert werden könnte: Richterinnen und Richter
dürften demnach keine finanziellen Beiträge an politische Parteien leisten. Ein Verbot
auf Verfassungsstufe sei freilich vorzuziehen, weil so eine schweizweit einheitliche
Regelung (auch auf Kantonsebene) garantiert und den Empfehlungen der GRECO für
eine bessere Unabhängigkeit der Gerichte in der Schweiz entsprochen werden könnte.
Dazu wäre jedoch wiederum ein direkter Gegenentwurf erforderlich. Im Arbeitspapier
wurde für diesen Punkt auf die parlamentarische Initiative von Beat Walti (fdp, ZH; Pa.Iv.
20.468) verwiesen, die ein solches Verbot von Mandatsabgaben fordert. 60
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Ohne Diskussion hiess der Ständerat das Ansinnen seiner Rechtskommission (RK-SR)
für die Erhöhung der Altersschwelle in der Bundesanwaltschaft auf 68 Jahre in der
Frühjahrssession 2021 gut. Kommissionssprecher Beat Rieder (cvp, VS) verwahrte sich
gegen den Vorwurf der nationalrätlichen Schwesterkommission, man wolle mit der
Erhöhung der Alterslimite einen bestimmten Bewerber begünstigen. Die Regel sei nicht
mehr zeitgemäss und gar geschlechterdiskriminierend, weil eine Bundesanwältin
gemäss AHV-Altersschwelle bereits mit 64 Jahren zurücktreten müsste. Gegen eine
Vereinheitlichung des Rücktrittsalters für alle juristischen Ämter gebe es kein
stichhaltiges Argument. Um zu demonstrieren, dass die Forderung nichts mit dem
laufenden Verfahren zu tun haben soll, wähle man den «Weg des ordentlichen
Verfahrens», betonte Rieder, so dass die neue Regelung nicht für die aktuell laufende
Wahl anwendbar sein werde.
In der Folge kam die RK-NR auf ihren Entschluss zurück und entschied sich Ende März
2021 mit 20 zu 5 Stimmen, der Initiative nun doch Folge zu geben. In ihrer
Medienmitteilung betonte die Kommission aber, «dass diese Änderung nicht vor der
Besetzung der derzeit vakanten Stelle in Kraft treten soll». Damit lag es an der RK-SR,
einen Entwurf auszuarbeiten. 61
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Anfang 2021 reichte die RK-SR eine parlamentarische Initiative ein, mit der die
Vollzeitstellen am Bundesstrafgericht von drei auf vier erhöht werden sollten, was eine
Revision der entsprechenden Verordnung verlangte. Die Kommission, die den Beschluss
mit 8 zu 3 Stimmen fasste, kam damit der Bitte von Roy Garré nach, dem Präsidenten
der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, wo die zusätzliche Richterstelle
geschaffen werden soll. 
Nachdem auch die RK-NR Ende März 2021 mit 23 zu 0 Stimmen (1 Enthaltung) grünes
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Licht gegeben hatte, konnte die RK-SR die entsprechende Änderung der Verordnung
der Bundesversammlung über die Richterstellen am Bundesstrafgericht aufsetzen. 62

Nachdem die RK-NR dem Anliegen doch noch zugestimmt hatte, machte sich die
ständerätliche Schwesterkommission an den Entwurf für eine Verordnungsänderung,
mit der die Altersschwelle in der Bundesanwaltschaft von 65 (bzw. 64 für Frauen) auf
68 Jahre erhöht werden sollte, und stimmte ihm noch Mitte April 2021 zu. Da es für die
Revision der Verordnung keine Vernehmlassung brauche und die Änderung bereits auf
1. Januar 2022 in Kraft treten solle, wurde das Geschäft bereits für die Sommersession
2021 zur Behandlung im Ständerat traktandiert. Abzuwarten galt es freilich noch die
Stellungnahme des Bundesrats. Falls die Anpassung beide Kammern rasch passiert und
tatsächlich Anfang 2022 in Kraft treten kann, könnte sie allenfalls doch wichtig werden
für die noch immer hängige Suche nach einem neuen Bundesanwalt oder einer neuen
Bundesanwältin – auch wenn Kommissionssprecher Rieder (cvp, VS) kurz zuvor noch
erklärt hatte, dass die neue Regelung für die aktuell laufende Wahl nicht anwendbar
sein werde. In der Zwischenzeit war allerdings klar geworden, dass auch die zweite
Runde für die Suche nach einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers für Michael Lauber
scheitern würde. Die GK hatte sich deshalb entschieden, mit der dritten
Neuausschreibung zuzuwarten, bis über die Altersschwelle entschieden wurde. 63
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In der Sommersession 2021 beriet der Ständerat als Erstrat über die neue
Altersschwelle in der Bundesanwaltschaft. Die als «diskriminierend» und «im
internationalen Vergleich als überholt» erachtete bisherige Bestimmung, dass
Bundesanwältinnen mit 64 oder Bundesanwälte mit 65 Jahren in Rente gehen müssen,
soll der Regelung bei den Bundesrichterinnen und Bundesrichtern angeglichen werden,
führte der Sprecher der RK-SR, Beat Rieder (mitte, VS), aus. Das unterschiedliche
Rentenalter hinsichtlich des Geschlechts stehe der Idee der Gleichberechtigung
entgegen und es gebe auch kein Argument für eine unterschiedliche Behandlung von
Staatsanwältinnen bzw. Staatsanwälten und Bundesrichterinnen bzw. Bundesrichtern,
die mit 68 Jahren ihr Amt niederlegen müssen. Die Revision sei in der Kommission
unbestritten gewesen. Rieder wies auch noch einmal darauf hin, dass die Änderung
«nur indirekt» mit der laufenden Suche nach einer neuen Bundesanwältin oder einem
neuen Bundesanwalt zu tun habe. Die anfängliche Skepsis der RK-NR, die befürchtet
hatte, dass die vorliegende Neuregelung quasi «ad personam» geschaffen worden sei,
weil ein aussichtsreicher Kandidat in der zweiten schliesslich erfolglosen Ausschreibung
für die Stelle die ursprüngliche Altersschwelle überschritten hatte, sei mittlerweile auch
in der Schwesterkommission der Überzeugung gewichen, dass es hier eine Anpassung
brauche. Auch der Bundesrat unterstützte den Vorschlag. Weil Eintreten unbestritten
war und auch keine Änderungsanträge vorlagen, schritt die kleine Kammer sogleich zur
Gesamtabstimmung, die der Vorschlag mit 30 zu 0 Stimmen einstimmig passierte. 64
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Mitte August zog Carlo Sommaruga (sp, GE) seine parlamentarische Initiative zurück,
mit der er die Strafverfolgungsbehörden des Bundes stärken und effizienter machen
wollte. Dieses Ziel hätte mit einer Reform in Angriff genommen werden sollen, die nicht
nur die materielle Zuständigkeit, sondern auch die Organisation der
Bundesanwaltschaft neu regeln sollte. Sommaruga schlug eine gemeinsame Führung von
drei Bundesanwältinnen oder -anwälten und die Wahl sämtlicher Staatsanwälte durch
die Bundesversammlung vor. Um deren Unabhängigkeit zu steigern, sollten zudem die
Straf- und die Berufungskammer des BStGer was Ort, Raum und Personen betrifft
getrennt werden. Überprüft werden solle darüber hinaus eine Neuorganisation der
Aufsicht über die Bundesanwaltschaft und die Gerichte, die etwa der GPK, den
eidgenössischen Räten oder einer Subkommission unterstellt werden soll. Der Genfer
zog sein Anliegen zurück, weil sowohl die RK-SR als auch die RK-NR je gleichlautende
Motionen einreichen wollten, mit denen eine solche Reform vom Bundesrat
ausgearbeitet werden soll. 65
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Zwar hatte die RK-NR im Januar 2021 der parlamentarischen Initiative von Christian
Lüscher (fdp, GE) noch Folge gegeben, vollzog aber im August eine Kehrtwende. Grund
dafür waren die Motionen beider RK, mit denen der Bundesrat aufgefordert wird, eine
Reform der Bundesanwaltschaft und ihrer Aufsicht vorzulegen. Auch die RK-SR hatte
sich deshalb Mitte August gegen den Vorstoss des Genfer Liberalen ausgesprochen.
Dieser schlug mit seiner Initiative eine Entpolitisierung der Wahl des Bundesanwalts
oder der Bundesanwältin vor. Konkret regte er an, den regulären Wahltermin der
Bundesanwaltschaft 24 Monate nach den Parlamentswahlen anzusetzen. Es müsse
verhindert werden, dass die Wahl des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin mit
dem Wahlkampf um die eidgenössischen Parlamentssitze zusammenfalle, um eine
Politisierung der Wahl der Justizbehörde zu verhindern, wie sie sich im Vorfeld der
eidgenössischen Wahlen 2019 gezeigt habe. Lüscher zog sein Anliegen zurück, nachdem
die RK ihre Motionen eingereicht hatten. 66
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Im Rahmen ihrer Beratungen zur Justizinitiative beschloss die RK-SR, eine
parlamentarische Initiative einzureichen, mit der die Idee eines Fachbeirats umgesetzt
werden soll, der die Gerichtskommission (GK) beim Verfahren zur Auswahl neuer
Richterinnen oder Richter unterstützt. Die RK-SR betonte, dass dieser Vorschlag
unabhängig von der Justizinitiative betrachtet werden solle – also kein indirekter
Gegenentwurf sei. Die Justizinitiative fordert unter anderem ein Expertengremium,
welches geeignete Gerichtspersonen auswählt, die dann per Los gewählt würden. 
Die RK-NR hatte ihrerseits Ende 2020 einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative
unterbreitet, mit dem ebenfalls eine solche Fachkommission verlangt worden wäre. Die
entsprechende parlamentarische Initiative war allerdings Anfang 2021 zurückgezogen
worden, weil sie neben dem Expertengremium weitere Punkte gefordert hatte (stille
Wiederwahl von Richterinnen und Richtern, Regelung der Mandatssteuern), die von der
RK-NR, gestützt auf ein Gutachten des Bundesamtes für Justiz (BJ), als nicht umsetzbar
erachtet worden waren. Wohl auch weil die Schaffung eines Fachbeirates damals
allerdings als einfache und gute Lösung taxiert worden war, stimmte die RK-NR der
parlamentarischen Initiative ihrer Schwesterkommission im August mit 12 zu 9 Stimmen
bei 1 Enthaltung zu. Damit wird die RK-SR eine entsprechende Rechtsgrundlage
ausarbeiten. 67
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Im Ständerat stiess die Umsetzung der parlamentarischen Initiative der RK-SR auf
keinerlei Widerstand. Kommissionssprecher Beat Rieder (mitte, VS) führte aus, dass
nicht nur die RK-NR der parlamentarischen Initiative mit 23 zu 0 Stimmen Folge
gegeben habe, mit der in der Verordnung der Bundesversammlung über die
Richterstellen am Bundesstrafgericht eine Erhöhung der Vollzeitstellen am
Bundesstrafgericht von bisher maximal drei auf maximal vier festgehalten wird,
sondern in der Zwischenzeit auch der Bundesrat. Karin Keller-Sutter ergänzte im
Namen der Regierung, dass auch die Verwaltungskommission des Bundesgerichtes das
Gesuch für eine Aufstockung der Stellen unterstütze. Ohne Gegenantrag wurde zuerst
Eintreten beschlossen, anschliessend passierte der Entwurf die kleine Kammer mit 30
zu 0 Stimmen (keine Enthaltungen). 68
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In der Herbstsession 2021 beugte sich der Nationalrat über die Vorlage zur Erhöhung
der Altersschwelle in der Bundesanwaltschaft, welche die RK-NR mit 20 zu 4 Stimmen
empfehle, wie dies ihr Kommissionssprecher Philipp Mathias Bregy (mitte, VS)
berichtete. Die Kommission sei der Überzeugung, dass diese «moderne» Anpassung
helfe, qualifizierte und mit einem gewissen Alter auch erfahrene Bundesanwältinnen
und Bundesanwälte zu finden. Zudem würde damit Gleichberechtigung mit
Bundesrichterinnen und Bundesrichtern geschaffen, da diese ebenfalls bis ins 68.
Lebensjahr im Amt bleiben dürften. Ein Minderheitsantrag auf Nichteintreten wurde
zurückgezogen. Der Minderheitensprecher Baptiste Hurni (sp, NE) begründete dies
damit, dass die Kommission glaubhaft versichert habe, dass die Erhöhung der
Alterslimite erstens nicht als Zeichen einer Erhöhung des Rentenalters generell
betrachtet werde, sondern ganz spezifisch auf das Amt der Bundesanwaltschaft
bezogen sei und zweitens nicht auf eine besondere Person zugeschnitten sei. Im
Vorfeld der Kommissionsinitiative hatte es Vorwürfe gegeben, die Altersgrenze werde
nur deshalb erhöht, weil ein Kandidat für die freie Bundesanwaltschaftsstelle bereits
älter als 65 sei. Da das neue Gesetz erst per 1. Januar 2022 in Kraft trete und der neue
Bundesanwalt noch in der Herbstsession gewählt werde, könne dies jedoch
ausgeschlossen werden, gab auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter zu Protokoll. In der
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Folge wurde Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen und die Verordnungsänderung
mit 146 zu 1 Stimme (2 Enthaltungen) angenommen. 
Die Schlussabstimmungen passierte die Vorlage im Ständerat einstimmig (44 zu 0
Stimmen) und im Nationalrat mit 189 zu 3 Stimmen (bei 3 Enthaltungen). 69

Wohl auch vor dem Hintergrund der Annahme der beiden Motionen der SPK-SR und der
SPK-NR zog Christian Lüscher (fdp, GE) seine parlamentarische Initiative zurück, mit
der er die Änderung des Verfahrens für die Wahl der Bundesanwaltschaft gefordert
hatte. Lüscher wollte zum alten, bis 2011 gültigen System zurückkehren, als der
Bundesrat und nicht das Parlament den Bundesanwalt oder die Bundesanwältin gewählt
hatte. Er begründete dies mit den beiden Wahlverfahren, die nach dem Rücktritt von
Michael Lauber «in einem Fiasko» geendet hätten. Die beiden Motionen der
Rechtskommissionen beauftragten den Bundesrat, eine umfassende Reform der
Strafbehörden vorzulegen – allerdings explizit mit dem Auftrag, am aktuell bestehenden
Wahlsystem festzuhalten. 70
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Auch im Nationalrat stiess die in der parlamentarischen Initiative der RK-SR geforderte
Aufstockung der Vollzeitstellen am Bundesstrafgericht von bisher maximal drei auf
maximal vier Stellen auf keinerlei Widerstand. Die Arbeitsbelastung, aber auch
Engpässe aufgrund sprachlicher Verteilungen der Fälle seien eine Tatsache. Mit vier
statt drei Richterstellen könne beidem begegnet werden, führte Sibel Arslan für die RK-
NR aus. Einstimmig, mit 139 zu 0 Stimmen, teilte der gesamte Nationalrat diese
Begründung. 
Auch die Schlussabstimmungen passierte die entsprechende Verordnung ohne
Opposition; 195 Stimmen erhielt sie im Nationalrat und 44 Stimmen im Ständerat. 71
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Die WAK des Nationalrats legte ihren Bericht zur Umsetzung der im Vorjahr
angenommenen parlamentarischen Initiative Hegetschweiler (fdp, ZH) für eine
Liberalisierung der Sortimentsbeschränkungen und der Ladenöffnungszeiten in den
Bahnhof- und Flughafenarealen vor. Die Initiative war eine Reaktion auf ein Urteil des
Bundesgerichts aus dem Jahre 1997 gewesen, welches festgehalten hatte, dass die,
gemessen an den Vorschriften in den Standortkantonen, liberalen Ladenöffnungszeiten
in Bahnhöfen nur für Geschäfte gelten würden, deren Angebot in sehr engem
Zusammenhang mit dem Bedarf von Reisenden steht (z.B. Bücher, Blumen, Getränke).
Nachdem das Parlament 1998 die Bestimmungen, was zum Bedarf von Bahn- und
Flughafenkunden gehört, erweitert hatte (z.B. auch Unterhaltungselektronik, Kleider
und Schuhe), blieb das Bundesgericht bei seiner restriktiven Haltung. Es anerkannte,
dass damit für diese Läden zwar liberalere Öffnungszeiten gelten, urteilte aber, dass die
Beschäftigung von Verkaufspersonal am Sonntag gemäss Arbeitsgesetz verboten resp.
bewilligungspflichtig ist. Die Kommission schlug nun vor, dass für die Sonderregelung
des Abend- und Sonntagsverkaufs in Bahnhöfen und Flughäfen nicht mehr das
Warensortiment sondern die Grösse und Bedeutung dieser Zentren des öffentlichen
Verkehrs entscheidend sein soll. Mit einer Teilrevision des Arbeitsgesetzes soll in
bedeutenden Verkehrszentren die Arbeit in diesen Geschäften bis 23h00 und am
Sonntag bewilligungsfrei werden, wobei für die Sonntagsarbeit Vorschriften über
Kompensationen und minimale Anzahl von arbeitsfreien Tagen erlassen werden. Die
Kommissionsmitglieder der SP und der GP beantragten, darauf entweder gar nicht
einzutreten oder dann wenigstens die Bestimmung aufzunehmen, dass die
Sonntagsarbeit nur bei Vorliegen eines Gesamtarbeitsvertrags zugelassen werde. 72
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Die WAK des Nationalrats legte einen Vorschlag zur Liberalisierung des
Sonntagsverkaufs vor. Konkret beantragte sie eine Teilrevision des Arbeitsgesetzes, um
zu ermöglichen, dass das Verkaufspersonal an bis zu vier Sonntagen beschäftigt
werden kann, ohne dass für die Durchführung eines Sonntagsverkaufs ein
Bedarfsnachweis erbracht werden muss. An wie vielen von diesen vier Sonntagen die
Geschäfte effektiv geöffnet sein und welche es sein werden, legen die Kantone in ihren
kantonalen Gesetzen über die Ladenöffnungszeiten selbst fest. Die Aktivität der WAK
ging auf eine 2003 eingereichte und in der Folge von den WAK beider
Parlamentskammern unterstützte parlamentarische Initiative Kurt Wasserfallen (fdp, BE)
zurück. Auslöser für diesen Vorstoss war ein Urteil des Bundesgerichts gewesen, das
verlangt hatte, dass auch für die zur Gewohnheit gewordenen Sonntagsverkäufe in der
Vorweihnachtszeit ein Bedarfsnachweis für jeden einzelnen Verkaufstag zu erbringen
ist. Der Bundesrat unterstützte die Kommissionsvorschläge, die Vertreter der SP und
der GP bekämpften sie sowohl in der WAK als auch im Nationalrat. Obwohl die Linke
Unterstützung durch die EVP/EDU-Fraktion erhielt, setzte sich der Vorschlag der WAK
durch. Die Linke opponierte auch im Ständerat, konnte sich aber auch hier nicht
durchsetzen, und die Gewerkschaft Unia machte ihre während und nach den
Beratungen vorgebrachte Referendumsdrohung nicht wahr. 73
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Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Im Zusammenhang mit der Praxis im Meldeverfahren bei der Verrechnungssteuer
behandelten die Wirtschafts- und Abgabekommissionen beider Räte eine
parlamentarische Initiative Gasche (bdp, BE). Das Begehren hatte die Handhabung
konzerninterner Dividendenausschüttungen zum Gegenstand. Nach geltender Regelung
war die Verrechnungssteuer bei konzerninterner Dividendenausschüttung nicht
geschuldet. Nach Auszahlung der Dividende war anstelle der Steuerpflicht ein
Meldeverfahren innerhalb von 30 Tagen vorgesehen. Diese Frist war von den
Steuerbehörden ohne gesetzliche Grundlage vor 2011 als Ordnungsfrist interpretiert
worden. Das Bundesgericht war 2011 jedoch zum Schluss gekommen, dass die Frist als
gesetzliche Frist (Verwirkungsfrist) zu verstehen sei. Eine Befreiung von der
Verrechnungssteuerpflicht wäre demnach nur dann vorgesehen, wenn eine
entsprechende Meldung innerhalb von 30 Tagen nach Auszahlung erfolgt war. Der
Initiant beurteilte diese Situation als unbefriedigend, weil den Unternehmen durch
Zahlung und Rückforderung der Verrechnungssteuer administrative Kosten entstünden
und durch ein Verpassen der Verwirkungsfrist Verzugszinsen auf der geschuldeten
Verrechnungssteuer fällig würden. Aus diesem Grund wollte Nationalrat Gasche die
vormals zur Anwendung gekommene Interpretation (30 Tage als Ordnungsfrist) neu in
den entsprechenden Gesetzen verankern. Beim Verpassen der Ordnungsfrist wird, im
Gegensatz zum Verpassen der gesetzlichen Frist, das Recht auf
Verrechnungssteuerbefreiung nicht verwirkt, sondern einzig mit dem Instrument der
Ordnungsbusse geahndet. Beide Wirtschafts- und Abgabekommissionen stimmten der
parlamentarischen Initiative zu (WAK-NR am 19.5.14, WAK-SR am 30.6.14). 74
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

En décembre, le Conseil fédéral a été rappelé à la protection contre le bruit des
aéroports. Avec 83 voix contre 73, le Conseil national a soutenu une initiative
parlementaire de Hegetschweiler (prd, ZH) qui demandait que soient financés des
mesures contre le bruit du trafic aérien par la Confédération tout comme pour les
trains et les routes. La décision du National constituait une surprise, car sa Commission
pour les transport s’était opposée à l’initiative de Hegetschweiler. Le Conseil fédéral a
subi un autre rappel à l’ordre en décembre. Dans le cadre de la cinquième étape de la
construction de l’aéroport de Zurich-Kloten, le Tribunal fédéral a donné tort aux
recourants pour ce qui est des infrastructures en elles-mêmes, mais en ce qui
concerne le bruit, il a rabroué le Conseil fédéral, le priant de ramener les valeur limites
d’expositions au bruit pour les aéroports nationaux de 65 à 60 décibels.
Parallèlement, il a aussi exigé que dans le domaine de la protection de l’air les normes
en vigueur soient respectées. Pour le Tribunal fédéral, les limites établies en avril par le
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Conseil fédéral contre la protection du bruit des aéroports n’étaient pas compatibles
avec les lois sur la protection de l’environnement et devaient être abaissés à 60
décibels pour les trois aéroports nationaux. 75

Par 85 voix contre 65, le Conseil national a rejeté une initiative parlementaire des Verts
qui exigeaient l’interdiction générale des vols de nuit sur les aéroports suisses entre 22
heures et six heures. Aux dangers de la santé des riverains des aéroports, les opposants
ont fait valoir les coûts de réaménagement du territoire et des mesures antibruit, ainsi
que une perte d’attractivité de Kloten et Cointrin. A cette occasion, Leutenegger-
Oberholzer (ps, BL) a retiré son initiative qui demandait au Conseil fédéral de fixer des
valeurs limites d’exposition au bruit (00.433). Elle a motivé son geste par le fait que le
Tribunal fédéral et les recommandations d’une commission d’experts lui avaient donné
raison. Tenant compte des jugements et des conclusions de ces derniers, le Conseil
fédéral a fixé à 60 décibels les seuils de tolérance au bruit autour des aéroports. Au-
lieu des CHF 220 millions envisagés en avril 2000, la facture pour les indemnisations et
les aménagements nécessaires est estimée à CHF 2,3 milliards. Elle se répartira à raison
de 75% pour Zurich et 25% pour Cointrin. L’essentiel des charges, soit environ CHF 2
milliards, servira à indemniser les propriétaires dont les biens immobiliers subissent
une perte de valeur. Le reste, à savoir le coût de la pose de protections sonores, est
estimé à CHF 302 millions (221 autour de Kloten, 81 dans le voisinage de Cointrin). Les
constructions seront restreintes sur les terrains où le bruit dépasse les valeurs seuils
(entre 55 et 60 décibels par jour, selon le type d’occupation des zones). Le
développement du logement y sera en principe prohibé. Les mesures décrétées ne
toucheront que très modérément les autres places d’atterrissage (Bern-Belp et
Lugano), car les secteurs où les valeurs limites sont dépassées ne sont que très
faiblement peuplés. En ce qui concerne Bâle-Mulhouse, aucun dépassement n’a été
constaté sur sol suisse. 76
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Post und Telekommunikation

En juillet, Diax a demandé à la Commission fédérale de la communication (ComCom)
une libéralisation totale du dernier kilomètre du réseau de Swisscom afin de faciliter
la mise en place de services de connexion à haute vitesse chez les usagers. Le «dernier
kilomètre» ou «boucle locale» désigne la liaison par fils de cuivre ou fibre optique
entre les centres téléphoniques et les prises chez les particuliers ou les entreprises.
Celui-ci est symbolisé par la taxe de raccordement obligatoire perçu par Swisscom.
S'appuyant sur l'expertise de la Commission de concurrence et dans le cadre des
mesures provisionnelles, la ComCom a estimé que Swisscom avait une position
dominante dans les raccordements et qu'il n'y avait pas d'alternative satisfaisante. Par
conséquent, elle a imposé à Swisscom l'ouverture de son réseau à Diax; le dégroupage
partiel du raccordement des usagers a été prévu en trois étapes échelonnées sur neuf
mois. L'autorité de surveillance des télécommunications a aussi demandé aux deux
opérateurs d'élaborer une offre en vue d'une ouverture totale de la boucle locale, car
elle obéissait aux mêmes principes que l'interconnexion: pas de discrimination et des
prix conformes aux coûts. Swisscom a réagi en faisant recours au Tribunal fédéral,
estimant que la décision de l’autorité de surveillance des télécommunications le
désavantageait et ne reposait sur aucune base légale. Les mesures provisionnelles ne
concernaient que la transmission des données et non la téléphonie vocale. Saisis, les
juges fédéraux ont accordé l'effet suspensif à la décision de la ComCom obligeant
Swisscom à ouvrir partiellement le dernier kilomètre à Diax. La décision sur le fond a
été prévue pour 2001. L'ouverture à la concurrence du dernier kilomètre téléphonique
a aussi été débattue au Conseil national. Par 89 voix contre 64, ce dernier a refusé en
décembre l'initiative parlementaire de Theiler (prd, LU), demandant d'ôter le monopole
dont dispose Swisscom. L'initiative a été victime du camp rose-vert, opposé au
démantèlement de l'ex-régie, et des représentants des cantons de montagne du PDC,
soucieux d'éviter toute menace d'abandon de desserte dans les régions périphériques.
De plus ces derniers craignaient qu'une libéralisation de la boucle locale ne permette à
la ComCom d'ordonner le découpage de la boucle locale, pratique amorcée en Europe.
(Pour plus d'informations, voir ici.) 77
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Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

HEV-Präsident Hans Egloff (svp, ZH) störte sich an einem im Mai 2016 gefällten
Bundesgerichtsentscheid, der festlegte, dass Mieterinnen und Mieter bei der
Anfechtung des Anfangsmietzinses keinen separaten Nachweis erbringen müssen, dass
sie lange und vergeblich nach preiswerteren Alternativen gesucht hätten, sofern die
Wohnungsknappheit – gemessen an der Leerwohnungsziffer –  als offensichtlich gilt.
Aus diesem Grund beabsichtigte er mittels parlamentarischer Initiative, die Hürden für
die Anfechtung des Anfangsmietzinses anzuheben, wobei vom Mieter auch bei
vorliegender Wohnungsknappheit ein Nachweis verlangt wird (bspw. durch Aufzeigen
erfolgloser Suchbemühungen), dass er sich beim Abschluss des Mietverhältnisses in
einer klaren Notlage befand. Die RK-NR gab dem Anliegen im Juni 2017 mit deutlicher
Mehrheit (18 zu 6 Stimmen) Folge, da sie den im Vertragsrecht geltenden Grundsatz von
Treu und Glauben mit dem Bundesgerichtsurteil in Frage gestellt sah. 78
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Gleich zwei parlamentarischen Initiativen von HEV-Präsident Hans Egloff (svp, ZH) gab
die RK-SR im November 2018 Folge. Während die eine die Beweisbarkeit der Orts- und
Quartierüblichkeit der Mieten erleichtern will (Pa.Iv. 17.493), beabsichtigt die andere die
Anhebung der Hürden für die Anfechtung des Anfangsmietzinses. Demnach soll das
Vorliegen der Wohnungsknappheit gemessen an objektiven Kriterien wie der
Leerwohnungsziffer nicht als ausreichender Grund für die Anfechtung betrachtet
werden, wie dies das Bundesgericht jüngst geurteilt hatte. Die ständerätliche
Rechtskommission fällte ihren Beschluss mit 7 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung und folgte
damit ihrer erstberatenden Schwesterkommission. 
Weniger erfolgreich waren hingegen zwei parlamentarischen Initiativen von Seiten der
SP: Gleichentags gab die Kommission nämlich einer parlamentarischen Initiative
Berberat (sp, NE; Pa.Iv. 17.511), welche den Schutz vor missbräuchlichen Mieten
verstärken wollte, deutlich keine Folge. Ähnlich klar war bereits in der Herbstsession
eine mit dem gleichen Zweck lancierte parlamentarische Initiative Sommaruga (sp, GE;
Pa.Iv. 17.459) im Nationalrat gescheitert. 79
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Da der Ständerat in der Wintersession 2020 eine umfassende und ausgewogene
Revision der Mietzinsgestaltung nach Konsultation der Sozialpartner bevorzugte und aus
diesem Grund eine entsprechende Motion der RK-SR befürwortete, lehnte er eine
parlamentarische Initiative Feller (fdp, VD), die eine zeitgemässe Definition des
übersetzten Ertrags aus der Mietsache verlangt hätte, sowie zwei weitere
parlamentarische Initiativen zur Regelung missbräuchlicher Mietzinse ab, womit er die
Anliegen beerdigte. Der freisinnige Nationalrat verwies zur Begründung seines
Vorstosses auf die aktuelle Rechtsprechung, die auf einem Bundesgerichtsurteil aus
dem Jahr 1986 beruht – zu dieser Zeit lagen die massgeblichen Hypothekarzinssätze bei
5.5. Prozent – und gemäss welchem der zulässige Ertrag maximal 0.5 Prozentpunkte
über dem Referenzzinssatz zu liegen kommen darf. Obwohl die parlamentarische
Initiative im Parlament vorerst bachab geschickt wurde, fand sie ihre Erfüllung in einem
jüngsten Entscheid des Bundesgerichts: Gemäss eines kurz vor der parlamentarischen
Beratung gefällten Bundesgerichtsurteils darf der Ertrag den Referenzzinssatz – sofern
dieser 2 Prozent oder weniger beträgt – neu um bis zu 2 Prozentpunkte übersteigen. 80
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Die RK-NR beschloss Mitte Oktober 2020 einstimmig, ihrem Rat eine Fristverlängerung
um zwei Jahre für die Umsetzung zweier das Mietrecht betreffender parlamentarischer
Initiativen von Hans Egloff (svp, ZH) zu beantragen. In der ersten Initiative (Pa.Iv. 16.451)
hatte Egloff gefordert, dass Mieterinnen und Mieter den Anfangsmietzins nur
anfechten können sollen, wenn sie sich «wegen einer persönlichen oder familiären
Notlage zum Vertragsabschluss gezwungen sah[en]». Dies etwa, weil sie bei
Vertragsabschluss kein anderes zumutbares Mietobjekt finden konnten. Mit der zweiten
Initiative (Pa.Iv. 17.493) wollte Egloff den Nachweis der Orts- und Quartierüblichkeit von
Mieten vereinfachen, da die Hürden für einen solchen Nachweis heutzutage zu gross
seien. Er schlug deshalb neue Kriterien für die Orts- und Quartierüblichkeit von Mieten
vor. Die RKs beider Räte hatten den beiden Initiativen Folge gegeben. Die RK-NR
begründete nun in ihrem Bericht ihren Antrag auf Fristverlängerung damit, dass sie vor
der Ausarbeitung eines Erlassentwurfs erst noch die Behandlung einer Motion der RK-
SR (Mo. 18.4101), welche mittels eines globalen Ansatzes die Regelungen im Mietrecht
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vereinfachen und den heutigen Gegebenheiten anpassen wollte, abgewartet hatte. Die
Motion war jedoch im Nationalrat abgelehnt worden. Danach fehlte der Kommission,
laut dem Bericht, «aufgrund ihrer hohen Arbeitsbelastung bislang die Zeit, einen
eigenen Entwurf in dieser Sache auszuarbeiten». 
Der Nationalrat beschloss in der Wintersession 2020 stillschweigend, die Frist zur
Umsetzung der Initiativen bis zur Wintersession 2022 zu verlängern. 81

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Am 17. September 2018 lancierte das Referendumskomitee seine Kampagne gegen das
Gesetz über die Grundlage der Überwachung von Versicherten vor dem Hauptsitz der
CSS-Krankenversicherung in Bern. Ziel dieser Aktion sei gemäss Komitee, den Fokus der
Diskussion auch auf die Krankenkassen zu lenken. Da alle Bürger krankenversichert
seien, könnten sie alle zukünftig einmal ins Visier der Sozialdetektive geraten,
argumentierte Dimitri Rougy vom Referendumskomitee. Dass das neue Gesetz –
entgegen deren Erklärungen – für die Krankenkassen wichtig sei, zeige das starke
Lobbying, das sie diesbezüglich in Bern betrieben hätten. Dieser Darstellung
widersprach die CSS: Observationen spielten für sie jetzt und auch zukünftig bei der
Missbrauchsbekämpfung keine Rolle, erklärte CSS-Sprecherin Christina Wettstein. 
Noch während der Abstimmungskampagnen präsentierte der Bundesrat seine
Verordnung zur Anforderung an die mit der Überwachung betrauten Personen. Diese
müssten über eine Bewilligung des BSV verfügen, in den letzten 10 Jahren nicht für ein
mit der Überwachung zusammenhängendes Delikt verurteilt worden sein, über eine
Polizeiausbildung oder gleichwertige Ausbildung, dazu zählt auch eine Ausbildung an
einer Detektivschule, sowie über ausreichende Rechtskenntnisse verfügen und
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Personenüberwachung haben. Zudem
soll das BSV ein Verzeichnis über die entsprechenden Personen führen. Dies sei zwar
besser als gar keine Regelung, erklärte Silvia Schenker (sp, BS) als Mitglied des
Referendumskomitees, löse aber das Grundproblem der Überwachung nicht. 
In der Folge versuchten die Referendumsführenden klar zu machen, dass es ihnen nicht
in erster Linie darum gehe, Observationen zu verhindern. Diese dürften aber nicht
willkürlich erfolgen, sondern müssten auf einer sorgfältig ausgearbeiteten gesetzlichen
Grundlage beruhen. Eine solche stelle das neue Gesetz aber nicht dar, da zu viele
Punkte unklar seien. Zudem gingen die Möglichkeiten, welche die Versicherungen
erhielten, viel zu weit. Man würde damit «mit Kanonen auf Spatzen […] schiessen»,
betonte Anne Seydoux (cvp, JU). Erstere Kritik unterstützte auch ein bürgerliches
Komitee, vor allem bestehend aus Jungen Grünliberalen sowie teilweise aus
Jungfreisinnigen. Unterstützt wurden sie von einigen Kantonalsektionen, etwa der GLP
Neuenburg oder der CVP Jura, CVP Neuenburg und CVP Genf. Offiziell bekämpft wurde
die Vorlage schliesslich von SP, Grünen und Grünliberalen, Letztere entschieden sich
aber mit 67 zu 61 Stimmen nur knapp und gegen den Willen des Parteivorstands gegen
das Gesetz. Unterstützung in den Medien erhielten die Komitees während des
Abstimmungskampfes auch von einem Teil des Verbandes Schweizerischer
Polizeibeamter (VSPB): Die Hälfte der Verbandsmitglieder, die an einer entsprechenden
Befragung teilgenommen hätten, lehne das neue Gesetz ebenfalls ab, weil
Privatdetektive verglichen mit den Strafverfolgungsbehörden zu viele Kompetenzen
erhielten, berichteten die Medien.
Auf der anderen Seite betonten die Befürworterinnen und Befürworter des neuen
Gesetzes, zu dem unter anderem die SVP, FDP, CVP, BDP und EDU sowie zum Beispiel
der Gewerbeverband, der Arbeitgeberverband und der Versicherungsverband zählten,
dessen Wichtigkeit für die Sozialversicherungen. Einerseits sei eine konsequente
Verfolgung von Missbrauch für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die
Sozialversicherungen zentral, andererseits könnten so Kosten gespart werden, wodurch
mehr Geld für die tatsächlich Berechtigten übrigbliebe. Um letzteren Punkt zu
verdeutlichen, führten die Befürwortenden des Gesetzes an, wie viele unrechtmässig
bezogenen Leistungen durch die Observationen gespart werden können. Alleine
zwischen 2009 und 2016 habe die IV gemäss Zahlen des BSV wegen festgestellten
Missbräuchen in etwa 2000 Fällen pro Jahr insgesamt Renten in der Höhe von CHF 1.2
Mrd. eingespart. Jährlich seien 220 Fälle mithilfe von Observationen durchgeführt
worden, wobei sich der Verdacht in der Hälfte der Fälle bestätigt habe. Der momentane
Überwachungsstopp erschwere den entsprechenden Stellen hingegen die Überführung
von Betrügerinnen und Betrügern. So erklärte die IV-Stelle Bern, dass sie im ersten
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Halbjahr 2018 nur halb so viele Fälle unrechtmässig bezogener Leistungen festgestellt
habe wie im ersten Halbjahr 2017. Keine entsprechende Einschätzung abgeben wollte
jedoch zum Beispiel die IV-Stelle des Kantons Aargau, die SVA Aargau, da aufgrund der
langen Dauer der Überwachungen zu Beginn des Untersuchungszeitraums noch
Observationen eingesetzt worden seien. Auch Silvia Schenker kritisierte entsprechende
Aussagen als reine Spekulation, da nicht nachgewiesen werden könne, ob die
Unterschiede tatsächlich auf die fehlenden Observationen zurückzuführen seien.  

Ungewohnt grosse Aufmerksamkeit erhielt im Rahmen des Abstimmungskampfes das
Abstimmungsbüchlein. Das Referendumskomitee kritisierte in den Medien die
Informationspolitik des Bundesrates im Abstimmungsbüchlein deutlich. Letzteres sei
fehlerhaft, so dass die freie Meinungsbildung nicht mehr gewährleistet sei. Beanstandet
wurde insbesondere, dass das neue Gesetz durch Aussagen, wonach dieses keine
Möglichkeiten schaffe, in Wohn- und Schlafzimmern zu filmen, und wonach
Richtmikrofone und Wanzen nicht erlaubt seien, verharmlost werde. Dem widersprach
die Bundeskanzlei und erklärte, man habe die Grundsätze der Sachlichkeit, Transparenz
und Verhältnismässigkeit eingehalten. In der Folge versuchte das Komitee, den Versand
des Abstimmungsbüchlein durch eine Abstimmungsbeschwerde beim Kanton Zürich
und anschliessend beim Bundesgericht zu verhindern. Das Bundesgericht wies
hingegen den Antrag auf Versandstopp ab. Ein solcher sei nicht gerechtfertigt, weil
auch zwei weitere Vorlagen Ende November 2018 zur Abstimmung kämen. Inhaltlich
entschied es jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
Etwa drei Wochen vor dem Urnengang wurde schliesslich publik, dass die Zahlen des
BSV zur Anzahl Observationen bei der IV nicht korrekt waren. So wäre etwa der Kanton
Freiburg mit knapp 4 Prozent der Schweizer Bevölkerung für 30 Prozent aller
Observationen verantwortlich gewesen; statt 70 Observationen, wie sie das BSV
aufführte, hätten in demselben Zeitraum in Freiburg jedoch nur 8 Observationen
stattgefunden, erklärte dann auch der Direktor der kantonalen
Sozialversicherungsanstalt. Auch in Bern und in Basel-Landschaft waren die Zahlen
falsch. Diese Fehler hatten Auswirkungen auf die Höhe der Einsparungen durch die
Observationen, die von der Anzahl Observationen abhängt. In der Folge musste die
Bundeskanzlei die im Abstimmungsbüchlein gedruckten Zahlen korrigieren: Jährlich
komme es bei der IV von 2'400 Fällen, in denen Verdacht auf Sozialversicherungsbetrug
bestehe, in 150 Fällen zu Observationen, nicht in 220 Fällen wie ursprünglich erklärt. Da
das Abstimmungsbüchlein zu diesem Zeitpunkt bereits gedruckt und verschickt war,
korrigierte der Bund die Zahlen nur in der elektronischen Fassung. Dies könne
womöglich rechtliche Folgen – bis hin zur Ungültigerklärung der Abstimmung – haben,
spekulierten die Medien.
Kurze Zeit später wurde ein weiterer Fehler im Abstimmungsbüchlein publik. So
berichtigte die GPK-NR eine Angabe in einer Tabelle, wonach der Nachrichtendienst
zum Beispiel Telefonüberwachungen zur Bekämpfung von «Terrorismus und
gewalttätigem Extremismus» einsetzen könne. Dies stimme nur für Terrorismus, gegen
gewalttätigen Extremismus, zum Beispiel gegen Links- oder Rechtsradikale, könne der
Nachrichtendienst keine Telefonüberwachung einsetzen. Relevant war dieser Aspekt
vor allem, weil die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage argumentierten, die
Sozialversicherungen erhielten weitergehende Kompetenzen als Polizei oder
Nachrichtendienst – was die Befürworterinnen und Befürworter bestritten. 
Nicht nur das Abstimmungsbüchlein, auch die Zahlen bezüglich der Observationen, die
der Schweizerische Versicherungsverband (SSV) publizierte, erwiesen sich kurz darauf
als unvollständig. Der Verband sprach von 100 Fällen von Observationen pro Jahr und
erklärte, das «Mittel der Observation [werde] zurückhaltend, aber effizient eingesetzt».
Dabei führte er jedoch nur die Observationen zum obligatorischen Bereich der
Unfallversicherung, nicht aber diejenigen von anderen Versicherungen (z.B.
Zusatzversicherungen, Krankentaggeldversicherungen, Haftpflichtversicherungen) auf,
bei denen Überwachungen deutlich häufiger eingesetzt werden, die jedoch das neue
Gesetz nicht betraf. 

Die Medien publizierten während des Abstimmungskampfes mehrmals Geschichten,
welche unrechtmässige Bezüge von Sozialversicherungsgeldern thematisierten. So
veröffentlichte etwa das Bundesgericht Mitte Oktober 2018 ein Urteil zu einer Person,
die wegen Sozialversicherungsbetrugs ihren Rentenanspruch verlor (9C_221/2018).
Auch ein Bericht in der «Rundschau» sowie Überwachungsvideos von Betrügern, die
der Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen, Andreas Dummermuth,
veröffentlichte, wurden von den Medien aufgenommenen. Andererseits kamen auch
Personen zu Wort, welche zu Unrecht observiert worden waren, und im Zusammenhang
damit wurden auch die Folgen von solchen Überwachungen beleuchtet. So könnten
diese bei den Überwachten seelische Spuren bis hin zu psychischen Beschwerden und
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dem Gefühl des Überwachtwerdens hinterlassen und bestehende psychische
Erkrankungen noch verstärken, erklärte die Psychiaterin Maria Cerletti gegenüber dem
Blick. Dabei wirke nicht nur die Überwachung selbst schädlich, sondern bereits das
Wissen, dass man überwacht werden könnte. 

Deutliche Vorzeichen für den Abstimmungssonntag lieferten die Vorumfragen. Die
verschiedenen Wellen der Tamedia-Umfrage zeigten konstant einen Ja-Stimmenanteil
von ungefähr zwei Dritteln der Stimmen (1. Welle: 67% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 2.
Welle: 68% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 3. Welle: 67% Jastimmen, 32%
Neinstimmen), die zwei Wellen der SRG-Umfrage durch gfs.bern machten Ja-
Mehrheiten von 57 respektive 59 Prozent aus. Ob der relativ klaren Ausgangslage
begannen sich die Medien gegen Ende des Abstimmungskampfes für die Frage zu
interessieren, was bei einer Bestätigung des Gesetzes durch das Volk geschehe. So
bestehe durchaus die Möglichkeit, dass der EGMR in Strassburg auch das neue Gesetz
beanstande, weil dieses verschiedene Anforderungen des Urteils von 2016 nicht erfülle.
Zum Beispiel seien die Regelungen bezüglich der anordnenden, durchführenden und
überwachenden Einheiten sowie die Art und Weise der Überwachung zu unpräzise
formuliert, erklärte etwa Kurt Pärli, Professor für Soziales Privatrecht der Universität
Basel, ebenfalls gegenüber dem Blick. 

Am 25. November 2018 fiel das Abstimmungsergebnis ähnlich deutlich aus, wie die
Umfragen zuvor angekündigt hatten. Mit 64.7 Prozent bei einer Stimmbeteiligung von
48.4 Prozent sprachen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für das Gesetz zur
Überwachung der Versicherten aus. Am höchsten lag die Zustimmung in den Kantonen
Appenzell-Innerrhoden (81.2%), Nidwalden (78.0%), Obwalden (76.4%) und Schwyz
(76.4%), abgelehnt wurde es in den Kantonen Jura (48.6%) und Genf (41.4%). Neben
deutlichen sprachregionalen Unterschieden – in der Deutschschweiz lag die
Zustimmung gemäss einer Auswertung des BFS durchschnittlich um fast 18
Prozentpunkte höher als in der Romandie, aber um etwa 2 Prozentpunkte tiefer als in
der italienischsprachigen Schweiz – zeigten sich auch grosse Differenzen zwischen
städtischen und ländlichen Regionen: Hier betrugen die Differenzen 15.7 Prozentpunkte
in der Deutschschweiz und 11.3 Prozentpunkte in der Romandie. Lediglich in der
italienischsprachigen Schweiz stimmten die Stadt- und die Landbevölkerung ähnlich
(2.4 Prozentpunkte Unterschied). Unterschiede zeigten sich gemäss der
Nachabstimmungsbefragung Voto auch zwischen den Altersgruppen: Personen
zwischen 18 und 29 Jahren stimmten der Vorlage nur zu 42 Prozent zu, alle übrigen
Altersgruppen wiesen Zustimmungsraten zwischen 60 und 76 Prozent auf. Ähnlich wie
zuvor die Tamedia-Nachbefragung zeigte auch Voto auf, dass die Sympathisantinnen
und Sympathisanten der Grünen (Voto: 24%, Tamedia: 22%) dem neuen Gesetz deutlich
kritischer gegenüberstanden als diejenigen der SP (Voto: 42%, Tamedia: 38%). Die
Befürworterinnen und Befürworter zielten gemäss Voto in erster Linie auf eine effektive
Missbrauchsbekämpfung bei den Sozialversicherungen ab, die Gegnerinnen und Gegner
bezogen sich in ihrer Argumentation insbesondere auf die Probleme der Vorlage
bezüglich der Rechtsstaatlichkeit. 

Das Ergebnis zeige, dass ohne schlagkräftige Organisation im Rücken zwar eine
Abstimmung erzwungen, nicht aber gewonnen werden könne, urteilten die Medien. Mit
«Die Grenzen der Bürgerbewegung» fasste das St. Galler Tagblatt die Vorlage
zusammen. Auch die Initianten betonten, dass ihnen im Hinblick auf die
«millionenschwere Kampagne der Versicherungsbranche» das notwendige Geld für
einen Vollerfolg gefehlt habe. Einen Teil ihres Ziels hätten sie jedoch dadurch erreicht,
dass durch verschiedene im Abstimmungskampf gemachte Äusserungen der
Befürworterinnen und Befürworter persönlichkeitsrechtliche Aspekte hätten geklärt
werden können, zum Beispiel die Frage von Filmaufnahmen aus Schlafzimmern. Daran
müsse sich die Justiz orientieren, auch wenn diese nicht direkt in die
Gesetzesauslegung einfliessen würden, betonte zum Beispiel Daniel Gerny in der NZZ. 

Abstimmung vom 25. November 2018

Beteiligung: 48.4%
Ja: 1'667'849' (64.7%), Stände: 21
Nein: 909'172 (35.3%), Stände: 2

Parolen: 
– Ja: BDP, CVP, EDU, FDP, SVP, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband,
Versicherungsverband 
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– Nein: GPS, GLP, PdA, SD, SP, Dachverband der Behindertenorganisationen,
Gewerkschaftsbund, Pro Infirmis, Travailsuisse
– Stimmfreigabe: EVP
* in Klammern die Anzahl abweichender Kantonalsektionen 82

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Eine «stossende Ungleichbehandlung» zwischen inländischen und ausländischen
Personen soll durch Folge geben einer parlamentarischen Initiative Barrile (sp, ZH)
endlich beseitigt werden, forderte die SGK-NR im Frühling 2021 in ihrem Antrag
zuhanden des Nationalrats. Im Jahr zuvor hatte sie der Initiative bereits Folge gegeben,
während die SGK-SR sich daraufhin knapp gegen Folgegeben ausgesprochen hatte.
Stein des Anstosses war eine vom Initianten und der Kommissionsmehrheit
wahrgenommene Inländerdiskriminierung, die durch die Entwicklung der
Rechtsprechung zum Personenfreizügigkeitsabkommen entstanden war. So ist es heute
etwa Staatsangehörigen von EU- und EFTA-Staaten mit Wohnsitz in der Schweiz, die mit
Drittstaatenangehörigen verheiratet sind, möglich, Familienangehörige aus Drittstaaten
nachzuziehen, während dieses Recht Personen mit Schweizer Staatsangehörigkeit
versagt bleibt. Der Initiant hatte in seiner Forderung darauf hingewiesen, dass sich das
Bundesgericht bereits im Jahr 2010 mit dieser Frage befasst habe, wobei es keine
sachlichen Gründe für eine zulässige Ungleichbehandlung habe feststellen können.
Durch einen sogenannten Appellentscheid habe das Bundesgericht zum Ausdruck
gebracht, dass es an der Legislative sei, diese Ungleichbehandlung durch eine
entsprechende Gesetzesänderung zu erarbeiten. Eine Kommissionsminderheit
hingegen sah keinen Handlungsbedarf, da es sich beim Familiennachzug aus
Drittstaaten um einen der wenigen Bereiche in der Migrationspolitik handle, über den
die Schweiz noch selbst bestimmen könne. Darüber hinaus wies die
Kommissionsminderheit darauf hin, dass das Parlament das Recht habe, sich
Bundesgerichtsurteilen zu widersetzen und bezweifelte, dass es sich im vorliegenden
Fall überhaupt um «Diskriminierung im Rechtssinne» handle. Aus diesen Gründen
beantragte sie, der Initiative keine Folge zu geben. 
Der Nationalrat folgte in der Sommersession 2021 der Empfehlung seiner
Kommissionsmehrheit und gab der parlamentarischen Initiative zur Beseitigung der
Inländerinnen- und Inländerdiskriminierung beim Familiennachzug mit 137 zu 54
Stimmen (1 Enthaltung) Folge. Ausserhalb der SVP-Fraktion sprach sich lediglich ein
Mitglied der Mitte-EVP-Fraktion gegen Folgegeben aus. Aufgrund dieses deutlichen
Zuspruchs aus der grossen Kammer beschloss die SPK-SR, der Initiative ebenfalls Folge
zu geben, womit sie ihre Schwesterkommission zur Erarbeitung einer entsprechenden
Gesetzesanpassung ermächtigte. 83
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Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medienpolitische Grundfragen

Vorsorgliche Massnahmen gegen Medienerzeugnisse sollen künftig beim Bundesgericht
angefochten werden können. Eine entsprechende parlamentarische Initiative seiner
Rechtskommission hat der Nationalrat ohne Gegenstimme gutgeheissen. Nach Art. 28c
ZGB kann jemand vom Richter mit Hilfe eines einfachen Gesuchs erwirken, dass die
Publikation von Presseartikeln und Fernsehsendungen ganz oder zum Teil verboten
wird, wenn er glaubhaft macht, dass er in seiner Persönlichkeit verletzt würde. Die
Rechtskommission gelangte zum Schluss, dass solche vorsorglichen Massnahmen
tendenziell zu rasch bewilligt würden. Eine parlamentarische Initiative Poncet (lp, GE),
die zuvor vorgeschlagen hatte, dass die volle Beweislast für Behauptungen über
Verletzungen durch die Medien künftig beim Gesuchsteller alleine liegen solle und
Medienunternehmen bei der Beweisaufnahme nicht mitwirken müssen, wurde
zugunsten des Vorstosses der Rechtskommission zurückgezogen. 84
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